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Sehr geehrte Mandanten,

mit dem Finanzamt herrscht ein ewiger Streit um die Frage, ob ein

häusliches Arbeitszimmer vorliegt und wenn ja, wie viel für den heimi-

schen Arbeitsplatz an Aufwendungen steuermindernd anerkannt wird.

Aktuell scheint sich die Rechtsprechung deutlicher als bisher in Rich-

tung Steuerpflichtige zu wenden, wobei eine besonders beachtens-

werte Entscheidung des FG Münster vom 18.03.2015 (Az.: 11 K 829/14

E) hervorzuheben ist.

Im Urteilsfall wurden Modernisierungskosten eines vollkommen privat

genutzten Badezimmers anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet. Der

Grund: Allein durch diese Modernisierung wurde der Gesamtwert des

Hauses gesteigert.

Was vom Finanzamt zunächst noch belächelt wurde, wurde durch das

Gericht bestätigt. Die Argumentation: Hätte der Steuerpflichtige das

Haus mit einem derart modernisierten Badezimmer gekauft, wäre der

erhöhte Kaufpreis auch anteilig auf das Arbeitszimmer entfallen und

dort über die AfA steuermindernd abgeschrieben worden. Die Kos-

ten jetzt nicht anteilig dem Arbeitszimmer zuzurechnen, wäre wider-

sprüchlich.

Voraussetzung ist selbstverständlich immer, dass durch die Arbeiten

der Wert des gesamten Gebäudes gesteigert wird. Ist dies der Fall, ist

es irrelevant, ob in rein privat genutzten Räumlichkeiten modernisiert

wird.

Natürlich wird der Bundesfinanzhof das letzte Wort haben, aber auch

der kommt um den Wertungswiderspruch nicht herum. Daher gilt:

Egal, ob Badezimmer, Küche oder Panoramafenster im Wohnzimmer,

wenn das Haus eine Wertsteigerung erfährt, können die Kosten auch

anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet werden.

Eine informative Lektüre (vielleicht in Ihrem Arbeitszimmer?) wünscht

Ihnen

Ihr Team vom Steuerbüro

Andreas Fiedler
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.08.

�� Umsatzsteuer

�� Lohnsteuer

�� Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.08. für den Eingang der 

Zahlung.

17.08.

�� Gewerbesteuer

�� Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.08. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.08.2015.

Kalte Progression und Kindergeld: Grünes Licht für 
Abbau und Erhöhung

Der Bundesrat hat am 10.07.2015 der Erhöhung des Kindergeldes und 

dem Abbau der kalten Progression zugestimmt. Das Gesetz wird nun 

dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt und kann laut Bun-

desrat wie vorgesehen in Kraft treten.

In einer begleitenden Entschließung begrüßt der Bundesrat den Ab-

bau der kalten Progression. Er macht jedoch zugleich darauf aufmerk-

sam, dass die zusätzliche Belastung für die Haushalte von Ländern und 

Kommunen in der derzeitigen Situation nur mit Mühe tragbar ist. Der 

Verzicht auf Steuereinnahmen erschwere die notwendige Konsolidie-

rung der Länder- und Kommunalhaushalte. Die Länder betonen, dass 

der Abbau der kalten Progression eine solide Finanzierung durch eine 

entsprechende Kompensation für Länder und Kommunen durch den 

Bund voraussetzt.

Der Bundesrat weist auch darauf hin, dass sich aus der Kindergeld-

erhöhung im Jahr 2015 Steuerausfälle in Höhe von 820 und ab dem 

Jahr 2016 von 420 Millionen Euro pro Jahr ergeben. Hiervon entfielen 

auf die Länder jeweils 57,5 Prozent. Aus den Regelungen des Grund-

gesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes würden sich im Jahr 2015 

Ausgleichsansprüche der Länder von 258 und ab dem Jahr 2016 von 

387 Millionen Euro ergeben, die im Gesetz jedoch nicht berücksichtigt 

seien.

Das Gesetz entlastet Steuerzahler und Familien, die mit mehr Geld in 

2015 und 2016 rechnen können. Es erhöht den Grundfreibetrag, den 

Kinderfreibetrag, das Kindergeld, den Kinderzuschlag und den Entlas-

tungsbetrag für Alleinerziehende. Zudem kommt es zu einer leichten 

Verschiebung des gesamten Einkommensteuertarifs, um die kalte Pro-

gression einzudämmen. Die Maßnahme vermeidet heimliche Steuer-

erhöhungen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich.

Die Kosten des Gesamtpakets – in dem auch die Erhöhung des Kin-

dergeldes um vier Euro in 2015 und nochmals zwei Euro im Jahr 2016 

enthalten ist – belaufen sich nach Angaben des Bundesrates auf rund 

fünf Milliarden Euro.

Bundesrat, PM vom 10.07.2015

Elektronische Steuererklärung: Korrektur bei  
schlichtem „Vergessen“ möglich

Das schlichte „Vergessen“ des Übertrags selbst ermittelter Besteue-

rungsgrundlagen (im Urteilsfall ein Verlustbetrag) in die entsprechen-

de Anlage zu einer elektronischen Einkommensteuererklärung ist nicht 

grundsätzlich als „grob fahrlässig“ anzusehen. Danach könnten solche 

die Steuerlast mindernden Tatsachen nach § 173 Absatz 1 Nr. 2 der 

Abgabenordnung (AO) auch dann noch berücksichtigt werden, wenn 

sie dem Finanzamt erst nach Bestandskraft der Steuerveranlagung 

mitgeteilt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger hatte 2007 aus der Auflösung einer GmbH einen steuerlich 

berücksichtigungsfähigen Verlust erzielt, über den er seinen Steuerbe-

rater zutreffend informiert hatte. In den vom Berater gefertigten elek-
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tronischen Steuererklärungen fehlten jedoch Angaben zu diesem Ver-

lust. Denn obwohl der Berater den Verlustbetrag persönlich berechnet 

hatte, vergaß er, den ermittelten Betrag in das entsprechende Feld des 

EDV-Programms zu übertragen. Das Finanzamt, das somit von dem Ver-

lust keine Kenntnis erlangte, veranlagte den Kläger erklärungsgemäß.

2011 beantragte der Kläger nachträglich, den Verlust noch zu berück-

sichtigen. Das Finanzamt lehnte dies ab. Nach § 173 Absatz 1 Nr. 2 

AO sei eine Änderung nur möglich, wenn den Steuerpflichtigen kein 

grobes Verschulden daran treffe, dass die vorgebrachten „neuen“ Tat-

sachen, die zu einer niedrigeren Steuer führten, erst nachträglich be-

kannt werden. Auch wenn dem Kläger selbst im Streitfall kein schuld-

haftes Handeln vorzuwerfen sei, so habe doch sein steuerliche Berater 

grob fahrlässig gehandelt, indem er den Übertrag des bereits berech-

neten Verlustbetrages in die entsprechende Anlage zur Steuererklä-

rung schlicht „vergessen“ habe. Die hiergegen gerichtete Klage wies 

das Finanzgericht (FG) als unbegründet ab.

Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies den Rechtsstreit an 

das FG zurück. Er stellte zunächst klar, dass der Begriff des Verschul-

dens im Sinne des § 173 Absatz 1 Nr. 2 AO bei elektronisch gefertigten 

Steuererklärungen in gleicher Weise auszulegen sei wie bei schriftlich 

gefertigten Erklärungen. Allerdings seien Besonderheiten der elekt-

ronischen Steuererklärung hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit bei der 

notwendigen Beurteilung des „individuellen Verschuldens“ des Steu-

erpflichtigen oder seines Beraters ebenso zu berücksichtigen wie der 

Umstand, dass am Computerbildschirm ein Überblick über die ausfüll-

baren Felder der elektronischen Steuererklärung mitunter schwieriger 

zu erlangen sei als in einer Steuererklärung in Papierform.

Gerade ein solches individuelles Fehlverhalten, für das das Finanzamt 

die Beweislast trage, habe das FG im Streitfall jedoch nicht festgestellt. 

Die Nachlässigkeit, die im Streitfall dazu geführt habe, dass der Verlust 

erst nachträglich bekannt wurde, habe lediglich darin bestanden, dass 

der errechnete Verlustbetrag nicht in das elektronische Formular über-

tragen worden war. Darin liege ein unbewusster mechanischer Fehler, 

der jederzeit bei der Verwendung eines Steuerprogramms unterlaufen 

könne, welches den Finanzämtern die mechanische Erfassungsarbeit 

von Steuererklärungsdaten abnehme. Solche bloßen Übertragungs- 

oder Eingabefehler zählten zu den Nachlässigkeiten, die üblicherweise 

vorkämen und mit denen immer gerechnet werden müsse. Sie seien 

jedenfalls dann nicht als grob fahrlässig zu werten, wenn sie selbst bei 

sorgfältiger Arbeit nicht zu vermeiden seien.

Im zweiten Rechtszug müsse nun das FG erneut prüfen, ob den Steuer-

berater gegebenenfalls aus anderen Gründen ein grobes Verschulden 

daran trifft, dass der Verlust des Klägers dem Finanzamt erst nachträg-

lich bekannt geworden ist.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2015, IX R 18/14

Einkommensteuerbescheide sollen bürgerfreundli-
cher gestaltet werden

Die schriftliche Darstellung von Einkommensteuerbescheiden soll 

bürgerfreundlicher werden. Wie das Finanzministerium Rheinland-

Pfalz mitteilt, haben die Finanzminister der Länder am 25.06.2015 

die Steuerabteilungsleiter und die Abteilungsleiter „Organisation der 

Steuerverwaltung“ beauftragt, weitere Schritte für eine Überarbeitung 

der Formulare für den Einkommensteuerbescheid zu gehen.

„Ich halte die Überarbeitung der Einkommensteuerbescheide hin zu 

einem bürgerfreundlichen Aufbau und einer leichter verständlichen 

Darstellung der Inhalte für notwendig und auch machbar“, sagte 

Rheinland-Pfalz` Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Bürgerorientie-

rung sei ein Prinzip des modernen demokratischen Staates und eine 

der Säulen für ein breit akzeptiertes System der Steuererhebung. Nach 

Meinung der Ministerin wäre es auch für die Finanzbeamten eine große 

Hilfe, wenn sich in der schriftlichen Darstellung der Steuerbescheide 

Verbesserungen ergäben.

Finanzministerium Rheinland-Pfalz, PM vom 25.06.2015
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Nicht verbeamtete Arbeitnehmer können zumutbare 
Belastung nicht um Altersvorsorgebeiträge kürzen

Nicht verbeamtete Arbeitnehmer können die so genannte zumutbare 

Belastung nicht um ihre Altersvorsorgebeiträge kürzen. Dies betont 

das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg.

Der Kläger des Streitfalls hatte einen solchen Abzug geltend gemacht, 

weil es anderenfalls zu einer verfassungswidrigen Schlechterstellung 

gegenüber Beamten komme. Dies hat das FG abgelehnt.

Rechtlicher Hintergrund: Außergewöhnliche Belastungen, zum Bei-

spiel wegen Krankheitskosten, können nur insoweit steuerlich abgezo-

gen werden, als sie eine zumutbare (Eigen-) Belastung übersteigen, de-

ren Höhe sich im Wesentlichen nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte 

des Steuerpflichtigen errechnet. Dieser Gesamtbetrag der Einkünfte 

umfasst bei Arbeitnehmern deren Nettolohn vor Abzug der (nur als 

Sonderausgaben zu berücksichtigenden) Altersvorsorgebeiträge. Der 

Kläger hatte moniert, dass aus diesem Grunde Beamte, die ihre Al-

tersvorsorge nicht aus eigenem versteuertem Einkommen aufbringen 

müssten, strukturell bedingt höhere außergewöhnliche Belastungen 

steuerlich geltend machen könnten als andere Arbeitnehmer.

Das FG hält die Berechnung der zumutbaren Belastung ohne Kürzung 

um die Altersvorsorgebeiträge dennoch für zulässig. Die Ungleichbe-

handlung sei nicht verfassungswidrig, weil Beamte und andere Arbeit-

nehmer ganz unterschiedlichen Versorgungssystemen unterlägen. Das 

gelte sowohl in der Erwerbs- als auch in der Auszahlungsphase der 

Versorgungsbezüge. Beamten flössen die „fiktiven“ Altersvorsorgebei-

träge – anders als anderen Arbeitnehmern – auch nicht als Bestandteil 

ihres Gehalts zu.

Gegen das Urteil ist unter dem Aktenzeichen VI R 75/14 Revision beim 

BFH eingelegt worden.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 24.11.2014, 10 K 

798/14, nicht rechtskräftig

Befristetes Arbeitsverhältnis mit Probezeit: Betrieb 
des Arbeitgebers ist regelmäßige Arbeitsstätte

Auch bei einem auf zwei Jahre befristeten Arbeitsverhältnis mit einer 

Probezeit von sechs Monaten, das nach Ablauf der zwei Jahre nicht ver-

längert wird, ist der Betrieb des Arbeitgebers ab Beginn der Probezeit 

als regelmäßige Arbeitsstätte zu qualifizieren, sodass die Fahrtkosten 

nicht nach Dienstreisegrundsätzen, sondern nur im Rahmen der Ent-

fernungspauschale als Werbungskosten abziehbar sind. Dies hat das 

Thüringer Finanzgericht (FG) entschieden.

Der Kläger trat zum 17.01.2011 ein neues Dienstverhältnis an. Laut 

Arbeitsvertrag war dieser befristet bis zum 16.01.2013 und die ersten 

sechs Monate galten als Probezeit. Die Aufwendungen für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte innerhalb der Probezeit wollte der 

Kläger als Reisekosten berücksichtigt wissen. Hiermit hatte er keinen 

Erfolg.

Das FG stellt insoweit klar, dass der Firmensitz des Arbeitgebers ab 

dem ersten Arbeitstag des Klägers seinen Beschäftigungsort und da-

mit seine regelmäßige Arbeitsstätte darstellte. Aus dem Arbeitsvertrag 

gehe hervor, dass der Kläger dauerhaft (für die Zeit des befristeten Ar-

beitsvertrages) im Firmensitz (Büro) des Arbeitgebers eingesetzt und 

damit für diese Zeit an einer regelmäßigen Arbeitsstätte tätig wird. 

Der Kläger habe nicht damit rechnen müssen, an anderen Orten ein-

gesetzt beziehungsweise an andere Orte versetzt zu werden. Vielmehr 

habe er sich auf die täglichen Fahrten zum Firmensitz seines Arbeit-

gebers einstellen können. Die Tätigkeit des Klägers sei aufgrund des 

Arbeitsvertrages auch nicht nur vorübergehend, sondern für die Zeit 

der Befristung von zwei Jahren auf Dauer angelegt gewesen, betont 

das FG. Es habe sich hier auch nicht um ein reines Probearbeitsver-

hältnis gehandelt, sondern um eine im Arbeitsvertrag vorgeschaltete 

Probezeit, die allgemein üblich ist.

Auch vor dem Hintergrund der im Arbeitsvertrag vereinbarten Probe-

zeit handelt es sich nach Ansicht des FG von Beginn an um eine (in-

nerhalb des zeitlichen Rahmens von zwei Jahren) dauerhaft angelegte 

berufliche Tätigkeit des Arbeitnehmers in einer Betriebsstätte des Ar-

beitgebers. Bei der Vereinbarung einer Probezeit wie im vorliegenden 

Fall handele es sich lediglich um eine Modifizierung der gesetzlichen 

Kündigungsfristen dahingehend, dass innerhalb eines Zeitraums von 

bis zu sechs Monaten die Kündigungsfrist für beide Seiten auf zwei 

Wochen reduziert wird. Die Vereinbarung einer Probezeit entspreche 

dem in der Arbeitswelt Üblichen und gebe für sich genommen keinen 

Hinweis darauf, dass die Vertragsparteien sich nicht von vornherein 

dauerhaft binden wollten. Zudem habe es der Arbeitnehmer regel-

Angestellte
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mäßig selbst in der Hand, durch Erfüllung seiner Vertragspflichten die 

Tätigkeit über die Probezeit hinaus fortzusetzen.

Finanzgericht Thüringen, Urteil vom 12.03.2014, 3 K 786/13

Betriebsrentenanpassung: Tatsächliche wirtschaft-
liche Lage des Arbeitgebers entscheidend

Für eine Betriebsrentenanpassung ist die tatsächliche wirtschaftliche 

Lage des Versorgungsschuldners und nicht eine fiktive wirtschaftliche 

Lage, die bestanden hätte, wenn unternehmerische Entscheidungen 

anders getroffen worden wären, maßgeblich. Hierauf weist das Bun-

desarbeitsgericht (BAG) hin.

Der Kläger bezieht seit dem 01.08.2008 von der Beklagten eine Be-

triebsrente. Die Beklagte ist in einen Konzern eingebunden. Sie er-

bringt Dienstleistungen sowohl für externe Kunden als auch für andere 

Konzerngesellschaften und nimmt Verwaltungsaufgaben für ihre Mut-

tergesellschaft wahr. Zwischen der Beklagten und einer Schwesterge-

sellschaft mit Sitz in den Niederlanden besteht ein „Intercompany Tra-

ding Agreement“ (im Folgenden: AGITA). Dieses enthält eine Formel 

zur Berechnung der Vergütung für die konzerninternen Leistungen.

Der Kläger verlangt von der Beklagten eine Anpassung seiner Betriebs-

rente zum 01.01.2011. Er meint, die wirtschaftliche Lage der Beklagten 

stehe einer Anpassung nicht entgegen. Durch die im AGITA vereinbarte 

Berechnungsformel komme es zu einer konzerninternen Vorteilsverla-

gerung von der Beklagten auf die Muttergesellschaft. Deshalb sei die in 

den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen der Beklagten ausgewiese-

ne Ertragssituation für ihre wirtschaftliche Lage nicht aussagekräftig. 

Jedenfalls müsse sich die Beklagte die günstige wirtschaftliche Lage ih-

rer Muttergesellschaft beziehungsweise der Konzernobergesellschaft 

im Wege des Berechnungsdurchgriffs zurechnen lassen. Zum einen 

enthalte das AGITA eine harte Patronatserklärung; zum anderen kön-

ne die Beklagte aufgrund der im AGITA vereinbarten Berechnungsfor-

mel für die Vergütung der konzerninternen Leistungen von vornherein 

stets nur den im AGITA festgelegten und begrenzten Gewinn erzielen. 

Hierdurch würden Betriebsrentenanpassungen auf unabsehbare Zeit 

verhindert.

Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos. Die Beklagte durfte laut 

BAG zum Anpassungsstichtag 01.01.2011 davon ausgehen, dass ihre 

wirtschaftliche Lage keine Anpassung zuließ, da sie bis zum nächsten 

Anpassungsstichtag keine angemessene Eigenkapitalverzinsung er-

wirtschaften würde. Entscheidend sei die tatsächliche wirtschaftliche 

Lage des Versorgungsschuldners und nicht eine fiktive wirtschaftliche 

Lage, die bestanden hätte, wenn unternehmerische Entscheidungen 

anders getroffen worden wären. Deshalb sei belanglos, wie sich die 

wirtschaftliche Lage der Beklagten dargestellt hätte, wenn im AGITA 

eine andere Verrechnungspreisabrede vereinbart worden wäre. Die Vo-

raussetzungen für einen Berechnungsdurchgriff auf die wirtschaftliche 

Lage einer anderen Konzerngesellschaft hätten zum Anpassungsstich-

tag nicht vorgelegen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.04.2015, 3 AZR 729/13

Kündigung als Reaktion auf Mindestlohn-Forderung 
ist unwirksam

Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unwirksam, wenn der Ar-

beitgeber sie als Reaktion auf eine Geltendmachung des gesetzlichen 

Mindestlohnes ausgesprochen hat. Dies hat das Arbeitsgericht (ArbG) 

Berlin entschieden.

Der Arbeitnehmer wurde als Hausmeister mit einer regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit von 14 Stunden bei einer Vergütung von 

monatlich 315 Euro beschäftigt, was einen Stundenlohn von 5,19 Euro 

ergab. Er forderte von seinem Arbeitgeber den gesetzlichen Mindest-

lohn von 8,50 Euro, worauf der Arbeitgeber eine Herabsetzung der 

Arbeitszeit auf monatlich 32 Stunden bei einer Monatsvergütung von 

325 (Stundenlohn 10,15 Euro) anbot. Nachdem der Arbeitnehmer die 

Änderung der Vertragsbedingungen abgelehnt hatte, kündigte der Ar-

beitgeber das Arbeitsverhältnis.

Das ArbG Berlin hat die Kündigung als eine nach § 612a Bürgerliches 

Gesetzbuch verbotene Maßregelung angesehen. Der Arbeitgeber habe 

das Arbeitsverhältnis gekündigt, weil der Kläger in zulässiger Weise 

den gesetzlichen Mindestlohn gefordert habe. Eine derartige Kündi-

gung sei unwirksam.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 17.04.2015, 28 Ca 2405/15
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Schwerstbehindertes Kind erhält häusliche  
Krankenpflege

Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hat die Allgemei-

ne Ortskrankenkasse (AOK) Baden-Württemberg im Wege des einst-

weiligen Rechtsschutzes verpflichtet, häusliche Krankenpflege für ein 

schwerstbehindertes Mädchen zu gewähren. Bis zu einer Entscheidung 

in der Hauptsache können die Eltern damit eine Rund-um-die-Uhr-

Betreuung ihrer Tochter sicherstellen.

Das zweijährige Kind leidet an einer schweren Entwicklungsstörung 

und ist mehrfach geistig und körperlich behindert. Nach einer Ope-

ration mit erheblichen Komplikationen wenige Tage nach der Geburt 

musste das Mädchen vier Monate lang dauerhaft künstlich beatmet 

werden. Auch danach war noch häufig eine Beatmung erforderlich, ins-

besondere während der Nachtzeit für bis zu vier Stunden täglich. Die 

Sauerstoffgabe erfolgte über eine operative Öffnung der Luftröhre am 

Hals. Durch diese Öffnung konnte auch Sekret abgesaugt werden, was 

anfangs noch häufig notwendig war.

Zunächst hatte die AOK häusliche Krankenpflege im Umfang von 16 

Stunden täglich, später für 13 Stunden am Tag gewährt. Die einge-

schalteten Pflegedienste übernahmen bis zu drei Tagesdienste und vier 

Nachtwachen pro Woche. Während der übrigen Zeit kümmerten sich 

die Eltern um ihrer Tochter. Nachdem die Öffnung der Luftröhre im 

Herbst 2014 operativ wieder geschlossen werden konnte, bewilligte 

die Krankenkasse häusliche Krankenpflege nur noch für täglich drei 

Stunden. Zuvor hatte ein von der AOK eingeschalteter Gutachter eine 

durchgehende Überwachung des Kindes nicht mehr für erforderlich 

gehalten. Die Atmungssituation habe sich zwischenzeitlich stabilisiert 

und das Kind könne nun auch selbstständig Sekret abhusten, befand 

der Mediziner.

Gegen diese Entscheidung setzten sich die Eltern des Mädchens zur 

Wehr. Sie könnten ihre Tochter nach wie vor nicht aus den Augen las-

sen. Ihre Tochter drehe sich nachts häufig in die Rückenlage und er-

breche sich. Wegen der Gefahr des Erstickens sei deshalb gerade zur 

Nachtzeit eine Überwachung zwingend notwendig. Nach der Entfer-

nung der Öffnung der Luftröhre sei die Situation eher schwieriger ge-

worden, da Beatmen und Absaugen jetzt nicht mehr so einfach durch-

geführt werden könnten.

Das LSG gab vorläufig den Eltern des Mädchens Recht. Um abschlie-

ßend beurteilen zu können, ob und gegebenenfalls für welchen Zeit-

raum das Kind noch Leistungen der häuslichen Krankenpflege benö-

tige, müssten umfangreiche medizinische Ermittlungen durchgeführt 

werden. Zunächst seien die behandelnden Ärzte des Kindes zu hören. 

Anschließend müsse dann über die Einholung eines gerichtlichen 

Sachverständigengutachtens entschieden werden. Wegen der Eilbe-

dürftigkeit des Falls könnten diese Ermittlungen aber nicht im Rahmen 

des Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes erfolgen, sondern 

müssten dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben.

Über den Eilantrag der Eltern des Mädchens sei deshalb im Rahmen 

einer Folgenabwägung zu entscheiden. Hierbei müsse dem Interesse 

des Kindes der Vorrang eingeräumt werden, da dessen Leben bedroht 

sei, sollte sich die Einschätzung der Krankenkasse als falsch erweisen. 

Gegenüber diesem hohen Gut müsse das Interesse der Krankenkasse, 

einen Vermögensschaden durch möglicherweise zu Unrecht gewährte 

Leistungen zu vermeiden, zurückstehen.

In erster Instanz hatte noch die AOK obsiegt. Das Sozialgericht Kons-

tanz hatte die Beurteilung des Gutachters der Krankenkasse für über-

zeugend gehalten und den Eilantrag der Eltern abgelehnt. Diese Ent-

scheidung hob das LSG auf und gab der Beschwerde der Eltern statt.

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 14.04.2015, 

L 5 KR 605/15

Umgangsverbot: Ein Brief pro Monat muss genügen

Der Vater eines 11-Jährigen kann seinem Sohn, den er wegen eines 

Umgangsverbots nicht sehen darf, nur einen Brief pro Monat schicken. 

Diese Umgangsregelung des Oberlandesgerichts Frankfurt hat das 

Bundesverfassungsgericht bestätigt.

Die Karlsruher Richter erklärten es für zulässig, dass der Vater seinem 

11-jährigen Sohn nur einmal im Monat einen Brief schicken, ihn an-

sonsten aber nicht sehen darf. Dieser Umgangsausschluss gilt, bis das 

Kind 13 Jahre alt ist. Die Verfassungshüter sahen in der Frankfurter Ent-

scheidung keine Verletzung der Grundrechte des Mannes.

Maßgeblich für die Entscheidung war der Wille des Kindes gewesen, 

das ausdrücklich den Kontakt mit dem Vater abgelehnt hatte. Das OLG 

Familie und 
Kinder
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hatte zurecht berücksichtigt, dass die Mutter aufgrund der schwierigen 

familiären Situation kein positives Vaterbild vermitteln kann und dem 

Vater das Gespür für die Bedürfnisse seines Sohnes fehlt.

Der Umgangsausschluss ist auch verhältnismäßig. Der Vater kann 

schließlich dem Kind mit einem Brief pro Monat sein fortwährendes 

Interesse an ihm zeigen und dessen Neugier wecken.

Die Dauer des Umgangsausschlusses ist ebenfalls verfassungskon-

form. Nach Ablauf der zweijährigen Frist ist es nach Ansicht der Richter 

gut möglich, dass der dann 13-Jährige ein eigenständiges Interesse am 

Vater entwickelt. Der Vater hat zudem das Recht, das Umgangsverbot 

jederzeit erneut gerichtlich überprüfen zu lassen.

BVerfG, Beschluss vom 25.4.2015, 1 BvR 3326/14

Abzug von Kinderbetreuungskosten für geringfügig 
beschäftigte Betreuungsperson nur bei Zahlung auf 
Empfängerkonto

Der III. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Urteil vom 18. De-

zember 2014 III R 63/13 entschieden, dass die Kosten für die Betreu-

ung eines zum Haushalt der Eltern gehörenden Kindes nur dann steu-

erlich berücksichtigt werden können, wenn die Zahlungen nicht in bar, 

sondern auf ein Konto der Betreuungsperson erbracht wurden. Dies 

gilt auch dann, wenn die Betreuungsperson im Rahmen eines gering-

fügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellt ist.

Die verheirateten Kläger waren in den Streitjahren 2009 und 2010 

beide berufstätig. Zur Betreuung ihres dreijährigen Sohnes beschäftig-

ten sie für ein monatliches Gehalt von 300 Euro eine Teilzeitkraft. Das 

Gehalt wurde jeweils in bar ausbezahlt. In ihren Einkommensteuerer-

klärungen für 2009 und 2010 beantragten die Kläger den Abzug von 

jeweils 2/3 der Aufwendungen (3.600 Euro), mithin eines Betrages von 

2.400 Euro für jedes Streitjahr. Das Finanzamt (FA) lehnte die Aner-

kennung dieser Aufwendungen mit der Begründung ab, dass der in den 

Streitjahren geltende § 9c Abs. 3 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) eine Zahlung auf das Konto des Empfängers voraussetze.

Anders als zuvor das Finanzgericht folgte der BFH der Auffassung des 

FA. Der BFH hatte sich hierbei noch mit der bis einschließlich des 

Veranlagungszeitraums 2011 geltenden Norm des § 9c Abs. 3 Satz 3 

EStG auseinanderzusetzen. Danach ist Voraussetzung für den Abzug 

von Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum 

Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes, dass der Steuer-

pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erbracht worden 

ist. Nach der Entscheidung des BFH beschränkt diese Vorschrift die 

Nachweisanforderungen nicht auf bestimmte Arten von Dienstleis-

tungen, etwa Dienstleistungen von Unternehmern, die Rechnungen 

im Sinne des Umsatzsteuerrechts ausstellen. Anders als bei Aufwen-

dungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Kochen, 

Raum- und Wäschepflege) unterscheidet das Gesetz für den Nachweis 

von Kinderbetreuungskosten auch nicht danach, ob diese im Rahmen 

eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses oder auf einer ande-

ren Basis erbracht werden. Der BFH betont darüber hinaus, dass die 

Nachweiserfordernisse (Rechnung und Zahlung über das Konto der 

Betreuungsperson) Missbrauch und Schwarzarbeit vorbeugen sollen. 

Dies rechtfertige es, den Zahlungsfluss nur durch Kontobelege und 

nicht z.B. auch durch Barzahlungsquittungen oder Zeugenaussagen 

nachzuweisen.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2012 richtet sich der Abzug von Kinder-

betreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Diese Vorschrift setzt 

für den Abzug der Aufwendungen ebenfalls voraus, dass der Steuer-

pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.

BFH, Pressemitteilung Nr. 38 vom 03. Juni 2015 zu Urteil vom 18.12.14, 

Az. III R 63/13
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Grundsteuer: Teilerlass auf Dauer nur möglich, wenn 
ernsthaft gesucht wird

Der Eigentümer eines Wohnhauses (hier mit 30 Einheiten) kann nur 

dann einen Teilerlass der örtlichen Grundsteuer beanspruchen, wenn 

er sich „ernsthaft“ darum bemüht, dass der Wohnungsleerstand – 

möglichst bis auf „0“ –  reduziert wird. Dafür genügt es nicht, Aushän-

ge anzubringen, Mund-zu-Mund-Werbung zu betreiben oder Flyer zu 

verteilen. Er müsste Makler beauftragen und Anzeigen in Massenmedi-

en schalten, um seine ernsthafte Absicht, die (hier: 18) leer stehenden 

Wohnungen an den Mann oder die Frau zu bringen, zu untermauern.

VwG Gelsenkirchen, 5 K 2381/13 vom 05.06.2014

„Anreizprogramm Energieeffizienz“ ersetzt steuer-
liche Förderung der energetischen Gebäudesanierung

Das „Anreizprogramm Energieeffizienz“ tritt an die Stelle der bislang 

geplanten steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanie-

rung. Dies teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit. 

Das Paket umfasse ein Fördervolumen in Höhe von 165 Millionen Euro 

pro Jahr.

Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel (SPD) hält 

die Maßnahmen aus dem neuen „Anreizprogramm Energieeffizienz“ 

für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zu der ge-

scheiterten steuerlichen Förderung. Sie würden die bereits bestehende 

Förderlandschaft – das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und das 

Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wär-

memarkt – ergänzen und verstärken. Mit einem intelligenten Instru-

mentenmix regten sie zudem zusätzliche Investitionen an, schafften 

Arbeitsplätze in Deutschland und machten „uns zunehmend unabhän-

giger von fossilen Brennstoffen“.

Die Maßnahmen des Anreizprogramms setzen nach Angaben des Mi-

nisteriums neue Innovations- und Investitionsimpulse. Für die „Wär-

mewende im Heizungskeller“ etwa solle die Markteinführung hoch-

innovativer Brennstoffzellen-Heizungen durch Investitionszuschüsse 

gefördert werden. Ineffiziente Heizungen sollen mit einem ganzen 

Maßnahmenbündel aus den Kellern verdrängt werden. Dies umfasse 

gründliche Heizungs-Checks genauso wie ein Effizienzlabel für Kessel 

oder eine erhöhte Förderung beim Austausch besonders ineffizienter 

Anlagen.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, PM vom 05.05.2015

Grunderwerbsteuer: BFH konkretisiert Voraus- 
setzungen der Einbeziehung der Baukosten in die 
Bemessungsgrundlage der Steuer

Verpflichtet sich der Grundstücksverkäufer lediglich zur Errichtung des 

Rohbaus und beauftragt der Erwerber Dritte mit den Ausbauarbeiten, 

setzt die Einbeziehung der hierfür aufgewendeten Kosten in die Be-

messungsgrundlage der Grunderwerbsteuer voraus, dass die später 

mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen im Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Grundstückskaufvertrags mit dem Grundstücksverkäu-

fer personell, wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich eng verbunden 

sind oder aufgrund von Abreden zusammenarbeiten oder durch ab-

gestimmtes Verhalten auf den Abschluss auch der Verträge über die 

Ausbauarbeiten hinwirken und die zu erbringenden Leistungen dem 

Erwerber unter Angabe des hierfür aufzuwendenden Entgelts bereits 

vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags konkret angeboten hatten. 

Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sind beim Kauf eines Grund-

stücks, das beim Abschluss des Kaufvertrags tatsächlich unbebaut ist, 

unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten für die anschlie-

ßende Errichtung eines Gebäudes auf dem Grundstück in die Bemes-

sungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, nämlich wenn 

sich aus weiteren Vereinbarungen ergibt, dass der Erwerber das Grund-

stück in bebautem Zustand erhält. Diese Vereinbarungen müssen mit 

dem Kaufvertrag in einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachli-

chen Zusammenhang stehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der 

Käufer spätestens beim Abschluss des Kaufvertrags den Grundstücks-

verkäufer oder einen vom Grundstücksverkäufer vorgeschlagenen 

Dritten mit dem Bau beauftragt. Aber auch ein später abgeschlossener 

Bauvertrag kann je nach den Umständen des Einzelfalls zur Einbezie-

hung der Baukosten in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-

steuer führen.

Im Urteilsfall war nicht streitig, dass die Kosten des Rohbaus in die Be-

messungsgrundlage der Steuer einzubeziehen sind. Ob dies auch für 

Immobilien-
besitzer
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die Ausbaukosten gilt, hängt nach dem Urteil davon ab, ob die später 

mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen im Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Grundstückskaufvertrags mit dem Grundstücksverkäu-

fer personell, wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich eng verbunden 

waren oder aufgrund von Abreden zusammenarbeiteten oder durch 

abgestimmtes Verhalten auf den Abschluss auch der Verträge über die 

Ausbauarbeiten hinwirkten und die zu erbringenden Leistungen dem 

Erwerber unter Angabe des hierfür aufzuwendenden Entgelts bereits 

vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags konkret angeboten hatten. 

Da das Finanzgericht (FG) dazu keine hinreichenden Feststellungen 

getroffen hatte, verwies der BFH die Sache zur erneuten Verhandlung 

und Entscheidung an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.03.2015, II R 9/14

Gewalttätigem Mieter darf fristlos gekündigt werden

Ein gewalttätiger Angriff auf einen Mitbewohner, durch den dieser ver-

letzt wird, rechtfertigt eine außerordentliche Kündigung. Dies geht aus 

einem Urteil des Münchener Amtsgerichts (AG) hervor.

Die Klägerin, eine öffentlich-rechtliche Anstalt in München, vermiete-

te seit 01.04.2009 eine Einzimmerwohnung in München für 250 Euro 

netto zuzüglich Nebenkosten an den beklagten Mieter. Der 34-jährige 

Mieter ist Afghane, verheiratet und hat eine Tochter, die im September 

2014 geboren wurde. Am 14.06.2014 um 3 Uhr nachts fand ein Mitbe-

wohner, der gerade in Begleitung eines Freundes nach dem WM-Fuß-

ballspiel Chile gegen Spanien nach Hause kam, den beklagten Mieter 

laut schreiend im Stiegenhaus auf dem Bauch liegend am Boden. Die-

ser schrie laut: „Ich will sterben, Hilfe, Hilfe!“ Der 29-jährige Mitmie-

ter, der den Beklagten als friedlichen Nachbarn kannte, dachte, dass 

dieser Hilfe braucht, ging hin und fragte, ob er einen Rettungswagen 

holen soll. Da sprang der Beklagte plötzlich auf, packte den Mitmieter 

am Hemd und würgte ihn.

Der Beklagte schlug auf ihn ein, wodurch der Mitmieter Schürfwunden 

und Verletzungen im Gesicht, eine blutende Wunde an der Lippe und 

Kratzer am Oberkörper davongetragen hat. Er konnte sich nur dadurch 

befreien, dass er sein Hemd selbst zerriss, um es ausziehen zu können. 

Nachdem der Mitmieter sich losreißen konnte, packte der Beklagte 

dessen Begleiter am Fuß und versuchte, diesen zu beißen. Der Mit-

mieter konnte seinen Freund befreien und wollte mit diesem davon-

laufen. Der Beklagte bekam den Fuß des Mitmieters zu fassen, sodass 

dieser die letzten fünf Stufen der Treppe hinabstürzte. Der Mitmieter 

rappelte sich auf und lief mit seinem Freund vor das Haus ins Freie, 

wo er erschöpft zu Boden fiel. Der Beklagte rannte zu ihm, setzte sich 

auf ihn und schlug wieder auf ihn ein. Die Verletzungen mussten im 

Krankenhaus behandelt werden. Der Beklagte war im Anschluss an den 

Vorfall vom 14.06.2014 bis 14.07.2014 stationär in einem Klinikum un-

tergebracht.

Mit Schreiben vom 26.06.2014 kündigte die Vermieterin dem beklag-

ten Mieter fristlos wegen der schweren und nachhaltigen Störung des 

Hausfriedens. Aufgrund des Vorfalls hätten zudem auch Mitbewohner 

Angst vor dem Beklagten. Der Beklagte räumte die Wohnung nicht. 

Deshalb erhob die Vermieterin Räumungsklage. Das AG München 

gab ihr Recht und verurteilte den Beklagten, die Wohnung bis zum 

31.03.2015 zu räumen.

Der Beklagte habe den Hausfrieden so sehr gestört hat, dass der Ver-

mieterin die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet wer-

den kann. Der Beklagte habe Gewalt gegenüber zwei Personen ange-

wendet, wodurch der Mitmieter so sehr verletzt worden sei, dass er 

im Krankenhaus behandelt werden musste. Der geschädigte Mitmieter 

habe in seiner Zeugenaussage angekündigt, dass er aus dem Haus aus-

ziehen werde, sollte sich nicht bis Ende 2015 eine Lösung gefunden 

habe. Auch eine weitere Mitbewohnerin gab als Zeugin an, dass sie 

aufgrund des Vorfalls Angst habe, sich in dem Haus aufzuhalten, und 

beabsichtige auszuziehen. Das Gericht hält in seinem Urteil dem Be-

schuldigten zugute, dass es sich um einen einmaligen Vorfall gehan-

delt hat und er sich danach lange in stationärer Behandlung befand. 

Bei der Abwägung der Interessen der Vermieterin und des beklagten 

Mieters kam das AG aber dennoch zu dem Ergebnis, dass die Interessen 

der Vermieterin überwiegen und für sie die Fortsetzung des Mietver-

hältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist nicht zu-

mutbar ist. 

AG München, Urteil vom 18.11.2014, 425 C 16113/14, rechtskräftig
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Veranlagung von Einkünften aus Kapitalvermögen: 
Depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste 
bejaht

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf ist in einem Verfahren, in dem um 

die Höhe von Einkünften aus Kapitalvermögen gestritten wurde, für 

eine depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste eingetreten. 

Allerdings hat es die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Kläger erzielte im Streitjahr 2010 Kapitaleinkünfte aus einem De-

pot bei der A-Bank (137.899 Euro laufende Erträge und 11.109 Euro 

Veräußerungsgewinne), aus einem Depot bei der B-Bank (30.836 Euro 

laufende Erträge, 194.840 Euro Veräußerungsgewinne und 141.466 

Euro Veräußerungsverluste) sowie aus einem Privatdarlehen (545 

Euro). Für die Berechnung der abzuführenden Kapitalertragsteuer 

verrechnete die B-Bank die Veräußerungsverluste zunächst mit den 

laufenden Erträgen und sodann mit den Veräußerungsgewinnen. Die 

A-Bank berechnete die Kapitalertragsteuer auf der Grundlage der Ka-

pitalerträge von 149.008 Euro. Im Rahmen seiner Einkommensteuer-

erklärung beantragte der Kläger für seine Kapitalerträge die Günsti-

gerprüfung, die Überprüfung des Steuereinbehalts und die Festsetzung 

der Kirchensteuer. Zudem stellte er den Antrag, die Verlustvorträge 

aus privaten Veräußerungsgeschäften zum 31.12.2009 in Höhe von 

1,28 Millionen Euro zu verrechnen.

Das beklagte Finanzamt ging in Anknüpfung an die Verlustverrech-

nung der B-Bank von laufenden Erträgen von 138.444 Euro und Ver-

äußerungsgewinnen beziehungsweise -verlusten von 95.318 Euro aus. 

Letzteren Betrag verrechnete es sodann in vollem Umfang mit dem 

Verlustvortrag aus privaten Veräußerungsgeschäften, sodass sich nach 

Abzug des Sparerfreibetrags verbleibende Kapitalerträge von 137.643 

Euro ergaben. Der Kläger wandte sich gegen diese depotbezogene 

Verrechnung und beantragte, nur Kapitalerträge von 27.814 Euro der 

Abgeltungsteuer zu unterwerfen.

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzamt habe die Verlustverrechnung 

zu Unrecht in der Weise vorgenommen, dass es zunächst die von den 

verschiedenen Banken vorgenommenen unterjährigen Verlustverrech-

nungen der Veranlagung als unabänderlich zugrunde gelegt und hie-

rauf die Verlustverrechnung der „Altverluste“ aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften bezogen hat, so das FG. Im Rahmen der Veranlagung 

sei eine depotübergreifende Verrechnung der laufenden Verluste zu 

ermöglichen. Hieran sei mit der Verlustverrechnung der „Altverluste“ 

anzuknüpfen.

Zwar spreche die amtliche Begründung des Unternehmensteuerre-

formgesetzes 2008 für die Gesetzesinterpretation der Finanzverwal-

tung. Diese führe im Ergebnis allerdings zu einer nicht nur einkunfts-, 

sondern sogar depotbezogenen Schedulenbesteuerung, wodurch sich 

je nach Anzahl und Art des Depots bei gleich hohen Kapitaleinkünften 

völlig unterschiedliche Besteuerungsergebnisse ergeben könnten. Die 

Besteuerung erfolge letztlich durch das Kreditinstitut, dessen depot-

bezogene Verrechnungen im Veranlagungsverfahren bindend blieben.

Das gesetzgeberische Ziel, „Altverluste“ aus privaten Veräußerungs-

geschäften wenigstens übergangsweise mit Veräußerungsgewinnen 

ausgleichen zu können, werde unter Umständen erheblich erschwert, 

was die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese beschränkte 

Verlustausgleichsmöglichkeit noch verstärke. Dies sei nicht hinnehm-

bar, zumal der Gesetzeswortlaut diese Interpretation nicht erfordere.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2015, 16 K 4467/12 E

„Räuberischer Aktionär“ erzielt umsatzsteuer- 
pflichtige sonstige Einkünfte

Die Zahlung einer Aktiengesellschaft (AG) an einen Kleinstaktionär für 

dessen Rücknahme einer Klage gegen eine Unternehmensentschei-

dung unterliegt beim Empfänger der Einkommensteuer und bei Wie-

derholungsabsicht auch der Umsatzsteuer. Dies hat das Finanzgericht 

(FG) Köln entschieden.

Der Kläger ließ sich im Streitjahr von drei Aktiengesellschaften, an de-

nen er mit einer, zwei beziehungsweise 100 Aktien beteiligt war, für 

die Rücknahme von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen fünfstellige 

Beträge zahlen. Die Zahlungen erfolgten teils direkt an ihn und teils 

über die Teilung und Durchreichung von Rechtsanwaltsgebühren, de-

ren Höhe in einem gerichtlichen Vergleich mit der Aktiengesellschaft 

festgelegt wurden.

In dem Klageverfahren wendete sich der Kläger gegen die ertragsteu-

erliche Behandlung der Einnahmen als sonstige Einkünfte sowie deren 

Einordnung als umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistungen durch das 

Finanzamt. Es handele sich – bis auf eine Zahlung – um steuerfreie 

Kapital- 
anleger



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Kanzlei Andreas Fiedler

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 13

Schadenersatzzahlungen, die von den Aktiengesellschaften für den 

Verlust seiner Rechte aus den Aktien gezahlt worden seien.

Dem folgte das FG nicht und beurteilte sämtliche Zahlungen als ein-

kommen- und umsatzsteuerpflichtig. Zum einen stehe der Annahme 

von steuerfreiem Schadenersatz bereits der Umstand entgegen, dass 

der minimale Aktienbestand mit einem Marktwert zwischen zehn und 

500 Euro nicht zu einem fünfstelligen Schadenersatz führen könne. 

Zum anderen ließen die vertraglichen Vereinbarungen nicht erkennen, 

dass hierdurch ein dem Kläger entstandener Wertverlust ausgeglichen 

werden sollte. Vielmehr hätten die Zahlungen auf der „erheblichen 

Lästigkeit der Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen, die die dringend 

notwendigen Umstrukturierungen der betroffenen Gesellschaften ver-

zögerten“ beruht. Der Kläger handele auch insoweit als Unternehmer, 

da er sich den Verzicht auf Anfechtung von Gesellschaftsbeschlüssen 

seit Jahren bezahlen lasse und folglich mit Wiederholungsabsicht han-

dele.

Unter einem Räuberischen Aktionär versteht man einen Aktionär, der 

aktienrechtliche Anfechtungsklagen anstrengt und dadurch die Unter-

nehmenspolitik einer Aktiengesellschaft erheblich stört, um anschlie-

ßend die Klage gegen eine erhebliche finanzielle Abfindung zurückzu-

nehmen.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 11.06.2015, 13 K 3023/13

Kapitalauszahlung der Pensionskasse darf nur  
ermäßigt besteuert werden

Arbeitnehmer, die sich beim Eintritt in den Ruhestand für eine Kapital-

auszahlung ihrer betrieblichen Altersversorgung entscheiden, müssen 

diesen Betrag nur ermäßigt versteuern. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Rheinland-Pfalz entschieden, allerdings wegen grundsätzlicher Bedeu-

tung dieser Frage die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.

Die Klägerin war bis 2010 als Angestellte in einer Bank tätig. Im Jahr 

2003 hatte sie mit ihrem Arbeitgeber eine so genannte Entgeltum-

wandlung vereinbart. Dazu wurde seinerzeit zu ihren Gunsten ein Al-

tersvorsorgevertrag mit einer Pensionskasse abgeschlossen und zur 

Entrichtung der Beiträge (steuerbefreiter) Arbeitslohn an die Pensi-

onskasse abgeführt. Mit Eintritt in den Ruhestand (2010) erhielt die 

Klägerin – auf ihren Wunsch – die betrieblichen Altersversorgungs-

leistungen aus der Pensionskasse nicht monatlich, sondern in einem 

Einmalbetrag (rund 17.000 Euro) ausgezahlt. Das Finanzamt meinte, 

diese Zahlung der Pensionskasse sei mit dem vollen Steuersatz zu ver-

anlagen. Dem widersprach die Klägerin und verlangte eine ermäßigte 

Besteuerung nach der so genannten Fünftelregelung (§ 34 Einkom-

mensteuergesetz), das heißt mit einem günstigeren Steuertarif. Die 

Klage hatte Erfolg.

Auch das FG meint, dass die Zahlung der Pensionskasse nur nach der 

Fünftelregelung besteuert werden dürfe. Dies sei nicht nur nach Sinn 

und Zweck der gesetzlichen Regelung, sondern auch mit Rücksicht auf 

die Neuregelung der Rentenbesteuerung durch das Alterseinkünfte-

gesetz geboten. Es verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, 

wenn man Kapitalzahlungen aus der so genannten Basisversorgung 

(zum Beispiel gesetzliche Rentenversicherung) und Zahlungen aus 

der beruflichen Altersversorgung (zum Beispiel Pensionskasse) unter-

schiedlich behandle. Für entsprechende (Einmal-)Kapitalzahlungen 

aus der so genannten Basisversorgung habe der Bundesfinanzhof (BFH) 

nämlich bereits entschieden, dass sie nicht mit dem vollen Steuersatz, 

sondern nur nach der Fünftelregelung besteuert werden dürften.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19.05.2015, 5 K 1792/12
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Investitionsabschreibung nach § 7g EStG hat keinen 
Einfluss auf das Kapitalkonto

Die Auflösung eines Investitionsabzugsbetrages nach § 7g Einkom-

mensteuergesetz (EStG) n. F. mindert das negative Kapitalkonto eines 

Kommanditisten im Sinne von § 15a EStG nicht. Dies stellt das Finanz-

gericht (FG) Münster klar.

Die Klägerin, eine KG, schaffte im Streitjahr 2009 Wirtschaftsgüter an, 

für die sie im Vorjahr einen Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7g EStG 

in Höhe von circa 190.000 Euro gebildet hatte. Diesen Betrag rechnete 

sie dem Gewinn für 2009 außerbilanziell hinzu. Ohne diese Hinzurech-

nung ergaben sich ein Verlust der KG und negative Kapitalkonten der 

vier Kommanditisten.

Das Finanzamt führte eine gesonderte und einheitliche Feststellung 

des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Absatz 4 EStG durch. Dabei 

bezog es die Auflösung des Investitionsabzugsbetrages nicht in die 

Berechnung der Kapitalkonten ein, weil eine außerbilanzielle Hinzu-

rechnung nicht das Kapitalkonto betreffe. Die Klägerin vertrat dem-

gegenüber die Auffassung, dass der Hinzurechnungsbetrag nach § 7g 

EStG den Gewinnanteil eines Kommanditisten aus dem Gesamthands-

bereich der KG betreffe und dementsprechend auch das Kapitalkonto 

beeinflussen müsse.

Das FG wies die Klage ab. Eine außerbilanzielle Hinzurechnung wie die 

Auflösung eines Investitionsabzugsbetrages erhöhe das Kapitalkon-

to des Kommanditisten nicht. Unter „Anteil am Verlust der KG“ im 

Sinne von § 15a EStG sei nur der Verlustanteil zu verstehen, der sich 

aus der Steuerbilanz der Gesellschaft einschließlich einer eventuellen 

Ergänzungsbilanz ergebe. Nur der so bestimmte Verlustanteil nehme 

Einfluss auf das für diese Vorschrift maßgebliche Kapitalkonto. Dieses 

Verständnis folge aus dem Sinn und Zweck des § 15a EStG, wonach 

sich die Verluste steuerlich nur bis zur Höhe der zivilrechtlichen Haf-

tung auswirken sollen. Diese werde jedoch durch eine außerbilanzielle 

Hinzurechnung nicht berührt.

Dementsprechend komme die Berücksichtigung eines Investitionsab-

zugsbetrages im Sinne von § 7g Absatz 1 EStG trotz negativen Kapi-

talkontos des Kommanditisten in Betracht. Umgekehrt dürfe sich die 

Auflösung eines solchen Betrages nicht kapitalerhöhend auswirken.

FG Münster, Urteil vom 15.04.2014, 1 K 3247/11 F, rechtskräftig

„Sale-and-lease-back“-Geschäfte: Leasinggegenstän-
de wirtschaftlich dem Leasingnehmer zuzurechnen

Bei so genannten Sale-and-lease-back-Geschäften ist der Leasingge-

genstand wirtschaftlich nicht dem Leasinggeber, sondern dem Lea-

singnehmer zuzurechnen. Dem steht es entgegen, wenn der Leasing-

geber die Leasinggegenstände als Sachanlagen aktiviert und die darauf 

entfallende Absetzung für Abnutzung (AfA) als Betriebsausgaben gel-

tend macht, wie das Finanzgericht (FG) Münster entschieden hat. Die 

Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen.

Der Kläger ist Rechtsnachfolger einer KG, die im Jahr 2004 zum Zweck 

der Durchführung so genannter Sale-and-lease-back-Geschäfte ge-

gründet worden war. In der Folgezeit erwarb sie von der Herstellerin 

elektronische Informationssysteme, die zur Ausstrahlung von Informa-

tionsprogrammen an werbewirksamen Standorten eingesetzt werden 

sollten, und verleaste sie unmittelbar an diese für eine Dauer von vier 

Jahren zurück. Nach den vertraglichen Vereinbarungen konnte die KG 

nach Beendigung der Laufzeit von der Leasingnehmerin verlangen, die 

Gegenstände zu einem bereits vorab vereinbarten Preis zurückzukau-

fen. Die Leasingnehmerin trug die Gefahr des Untergangs und über-

nahm eventuell anfallende Reparaturkosten. Eine Standortverände-

rung war nur mit Zustimmung der KG gestattet.

Die KG aktivierte die Leasinggegenstände als Sachanlagen und machte 

die darauf entfallende AfA als Betriebsausgaben geltend. Das Finanz-

amt rechnete die Gegenstände jedoch der Leasingnehmerin als wirt-

schaftliche Eigentümerin zu und erkannte die AfA nicht an.

Das FG wies die unter anderem gegen die wirtschaftliche Zurechnung 

gerichtete Klage in diesem Punkt ab. Die KG sei nicht berechtigt, AfA 

auf die Leasinggegenstände vorzunehmen, weil sie zwar zivilrechtlich 

Eigentümerin sei, ihr die Gegenstände aber wirtschaftlich nicht zu-

zurechnen seien. Das wirtschaftliche Eigentum sei vielmehr bei der 

Herstellerin und Leasingnehmerin verblieben. Diese habe die Infor-

mationssysteme während der Laufzeit wie gewollt nutzen können. Auf 

Grundlage des mutmaßlichen, wirtschaftlich vernünftigen Verhaltens 

der Vertragsbeteiligten sei davon auszugehen, dass die KG nach Ablauf 

der Grundmietdauer von ihrem Andienungsrecht Gebrauch machen 

werde und es damit zur Rückübertragung des zivilrechtlichen Eigen-

tums kommen werde.

Unternehmer
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Hierfür spreche, dass die wesentlichen Rückkaufkonditionen – insbe-

sondere der Preis – bereits bei Abschluss der Leasingverträge verein-

bart worden seien. Zudem habe die Leasingnehmerin die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und die Kosten bei Beschädigung der Leasingge-

genstände tragen müssen. Dass der Standort nicht ohne Zustimmung 

der KG verändert werden durfte, habe für die Frage der wirtschaftli-

chen Zurechnung keine Bedeutung, weil dies nicht als Möglichkeit der 

Einwirkung auf die Wirtschaftsgüter zu werten sei. Die Leasingverein-

barung sei vielmehr als Kreditgewährung der KG an die Leasingneh-

merin zur Finanzierung der Leasinggegenstände anzusehen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.04.2014, 1 K 3247/11 F

Vorsteuerabzug des Lagerhalters: Nicht für Einfuhr-
umsatzsteuer

Einem gewerblichen Lagerhalter steht kein Vorsteuerabzug für die ihm 

gegenüber festgesetzte Einfuhrumsatzsteuer zu, wenn er keine Verfü-

gungsbefugnis an den eingeführten Waren erlangt hat. Dies stellt das 

Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein klar.

Die Klägerin war Inhaberin eines privaten Zolllagers und lagerte dort 

in den Jahren 1997 und 1998 Reifen ihrer damaligen Schwesterge-

sellschaft sowie Werkzeuge und Damenoberbekleidung fremder 

Gesellschaften ein. Im Rahmen einer Ende 1998 durchgeführten Be-

standsaufnahme stellte das Hauptzollamt erhebliche Fehlmengen im 

Sollbestand des Zolllagers fest und setzte gegenüber der Klägerin ge-

mäß Artikel 218 Absatz 3 Zollkodex in Verbindung mit § 21 Absatz 2 

Umsatzsteuergesetz (UStG) Einfuhrumsatzsteuer fest. Mit ihrer Klage 

begehrte die Klägerin den Vorsteuerabzug für die gezahlte Einfuhrum-

satzsteuer gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 UStG.

Das Schleswig-Holsteinische FG wies die Klage ab, da die Klägerin im 

Streitfall im Hinblick auf die eingelagerten Waren lediglich Logistik-

dienstleistungen erbracht hatte. Die Klägerin hatte keine Verfügungs-

befugnis an den eingelagerten Waren erlangt, da sie diese weder als 

Kommissionärin noch als Vertriebsgesellschaft in eigenem Namen 

veräußert hatte.

Nach Auffassung des FG setzt der Vorsteuerabzug für die vom Lager-

halter gezahlte Einfuhrumsatzsteuer aber eine Verfügungsbefugnis 

an den eingelagerten Waren voraus. Dies gelte auch dann, wenn die 

Festsetzung der Einfuhrumsatzsteuer darauf beruhe, dass die eingela-

gerten Waren der zollamtlichen Überwachung entzogen worden sind. 

Das Kriterium der Verfügungsbefugnis ergebe sich gleichermaßen aus 

dem in Artikel 168e der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie enthaltenen 

Merkmal der Verwendung der eingeführten Gegenstände für Zwecke 

der besteuerten Umsätze wie aus dem in § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 

UStG enthaltenen Merkmal der Einfuhr für das Unternehmen. Der 

Einsatz der eingeführten Waren zur Bewirkung von Logistikumsätzen 

reiche für den Vorsteuerabzug nicht aus, da hierdurch die – stets nur 

einem Unternehmer zustehende – Abzugsberechtigung bezüglich der 

Einfuhrumsatzsteuer nicht eindeutig festgestellt werden könne. Die 

eingeführten Waren und die hierauf lastende Einfuhrumsatzsteu-

er gehörten beim Lagerhalter nur dann zu den Kostenelementen der 

besteuerten Umsätze, wenn dieser die eingelagerten Gegenstände in 

eigenem Namen veräußere und diese damit für sein Unternehmen 

verwende.

Die vom FG zugelassene Revision läuft beim Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen V R 68/14.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 09.10.2014, 4 K 67/13, 

nicht rechtskräftig
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Werbungskosten für Erststudium: Keine  
Verlängerung der Festsetzungsfrist im Fall unter-
lassener Feststellungen von Verlusten

Im Fall unterlassener Feststellungen von Verlusten wegen Werbungs-

kosten für ein Erststudium ist die Festsetzungsfrist nicht zu verlängern. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg gegen eine Klägerin ent-

schieden, die im Streitjahr 2004 aufgrund ihres Studiums Werbungs-

kostenüberschüsse hatte und im Jahr 2013 noch einmal die Feststel-

lung ihrer Verluste begehrte.

Die Klägerin absolvierte das Studium nach einer bereits abgeschlos-

senen Berufsausbildung. Im Streitjahr hatte sie neben geringfügigen 

Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit Aufwendungen für ihr Stu-

dium von über 10.000 Euro. Das Finanzamt zog von den Einnahmen 

den Arbeitnehmer-Pauschbetrag ab und kam so zu einem Gesamtbe-

trag der Einkünfte von null Euro. Die geltend gemachten Aufwendun-

gen behandelte es als Ausbildungskosten, die es in Höhe von 4.000 

Euro als Sonderausgaben berücksichtigte, was zu einem negativen zu 

versteuernden Einkommen führte. Die von der Klägerin eingereichte 

Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags ließ das 

Finanzamt unbeschieden. Nachdem der 2013 von der Klägerin gestell-

te Antrag auf Feststellung eines Verlustvortrags auf den 31.12.2004 

wegen Festsetzungsverjährung abgelehnt worden war, wandte sie sich 

an das FG.

Dieses hat ihre Klage abgewiesen. Ein verbleibender Verlustabzug sei 

für bereits festsetzungsverjährte Jahre nur dann festzustellen, wenn die 

zuständige Finanzbehörde Kenntnis von dem negativen Gesamtbetrag 

der Einkünfte hatte und die Feststellung des Verlustvortrags pflicht-

widrig unterlassen hat. Das FG hat entschieden, dass es nicht pflicht-

widrig ist, wenn dem Finanzamt Werbungskosten für ein Erststudium 

nach abgeschlossener Berufsausbildung zwar aus der eingereichten 

Steuererklärung bekannt waren, es diese aber im Zeitpunkt der Veran-

lagung in Übereinstimmung mit der seinerzeit geltenden Verwaltungs-

auffassung lediglich im Rahmen des Sonderausgabenabzugs gemäß § 

10 Absatz 1 Nr. 7 Einkommensteuergesetz berücksichtigte.

Die Regelung zur Verlängerung der Feststellungsfrist habe nicht den 

Sinn, dem Steuerpflichtigen das Risiko eines Rechtsbehelfsverfahrens 

abzunehmen, führt das FG aus. Insoweit gelte nichts anderes als bei 

der Änderungsvorschrift des § 173 Abgabenordnung (AO), die (auch) 

nicht dazu diene, dem Steuerpflichtigen das Risiko eines Rechtsbe-

helfsverfahrens dadurch abzunehmen, dass ihm gestattet werde, sich 

auf Tatsachen gegenüber dem Finanzamt erst dann zu berufen, wenn 

etwa durch eine spätere Änderung der Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs eine Rechtslage eintrete, aufgrund der eine bisher nicht vor-

getragene Tatsache nunmehr als relevant erscheine.

Im vorliegenden Fall habe es im Verantwortungsbereich der Klägerin 

gelegen, die entsprechenden Anträge zu stellen. Zwar habe sie man-

gels Beschwer den Einkommensteuerbescheid 2004 nicht anfechten 

können. Sie habe jedoch die Möglichkeit gehabt, im Hinblick auf den 

nicht beschiedenen Antrag auf Verlustfeststellung einen Untätigkeits-

einspruch einzulegen, um dadurch die Ablaufhemmung des § 171 Ab-

satz 3a AO zu erreichen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 05.02.2015, 3 K 201/14, rechts-

kräftig

Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. ist nicht  
tariffähig

Die Ende 2010 gegründete Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG) 

ist keine tariffähige Gewerkschaft. Dies begründet das Landesarbeits-

gericht (LAG) Hessen damit, dass die Organisation derzeit nicht mäch-

tig genug sei, um Tarifforderungen im Versicherungsgewerbe durchzu-

setzen. Da die NAG noch keine Tarifverträge abgeschlossen und ihre 

Mitgliederzahl in dem Verfahren nicht konkret mitgeteilt habe, habe 

sich das LAG außerstande gesehen, eine positive Prognose zur Durch-

setzungsfähigkeit der NAG bei Tarifforderungen anzustellen. Die Rechts-

beschwerde wurde nicht zugelassen. Die NAG kann deswegen jedoch 

Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht einlegen.

Die Entscheidung wurde auf Antrag der Gewerkschaft ver.di in einem 

Verfahren zur Feststellung der Tariffähigkeit einer Vereinigung von Ar-

beitnehmern nach § 97 ArbGG (Arbeitsgerichtsgesetz) getroffen. Das 

Verfahren nach § 97 ArbGG ist seit dem 16.08.2014 gesetzlich teil-

weise neu geregelt. Die Landesarbeitsgerichte entscheiden jetzt zur 

Beschleunigung des Verfahrens als erste Instanz. Ist eine Rechtsbe-

schwerde gegen einen Beschluss zugelassen, urteilt darüber das Bun-

desarbeitsgericht in Erfurt. Liegt eine rechtskräftige Entscheidung über 

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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die Tariffähigkeit oder Tarifzuständigkeit einer Vereinigung (Gewerk-

schaft, Arbeitgeberverband) vor, wirkt dieser Beschluss für oder gegen 

jedermann, nicht nur für die Beteiligten des Verfahrens.

Das LAG ist eigenen Angaben zufolge dem Antrag der NAG nicht ge-

folgt, das Verfahren auszusetzen und die Verfassungsmäßigkeit der 

neuen Regelung des § 97 ArbGG wegen der Verkürzung des Instanzen-

zugs dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.

Hessisches Landesarbeitsgericht, Beschluss vom 09.04.2015, 9 TaBV 

225/14

Ausbildungsvergütung: Auch gemeinnütziger Verein 
muss anständig zahlen

Handelt es sich bei einem Ausbildenden um eine gemeinnützige juris-

tische Person, rechtfertigt allein der Status der Gemeinnützigkeit es 

nicht, bei der Prüfung der Angemessenheit der Ausbildungsvergütung 

von einer Orientierung an den einschlägigen Tarifverträgen abzuse-

hen. Dies betont das Bundesarbeitsgericht (BAG). Eine durch Spenden 

Dritter finanzierte Ausbildungsvergütung, die mehr als 20 Prozent 

unter den tariflichen Sätzen liegt, sei allerdings noch nicht zwingend 

unangemessen. Vielmehr könne der Ausbildende die darauf gerichtete 

Vermutung widerlegen, indem er darlegt, dass besondere Umstände die 

niedrigere Ausbildungsvergütung rechtfertigen.

Rechtlicher Hintergrund: Ausbildende haben Auszubildenden eine ange-

messene Vergütung zu gewähren. Maßgeblich für die Angemessenheit 

ist die Verkehrsanschauung. Wichtigster Anhaltspunkt für diese sind die 

einschlägigen Tarifverträge. Eine Ausbildungsvergütung ist in der Regel 

nicht mehr angemessen, wenn sie die in einem einschlägigen Tarifver-

trag geregelte Vergütung um mehr als 20 Prozent unterschreitet.

Der Beklagte ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck der Förde-

rung der qualifizierten Berufsausbildung. Dazu schließt er Berufsausbil-

dungsverträge ab. Die Ausbildung der Auszubildenden erfolgt in seinen 

Mitgliedsbetrieben. Der im September 1990 geborene Kläger bewarb 

sich bei einem solchen Mitgliedsunternehmen um einen Ausbildungs-

platz zum Maschinen- und Anlageführer. Der Berufsausbildungsver-

trag wurde mit dem Beklagten geschlossen. Die Ausbildung erfolgte 

in dem Unternehmen, bei dem sich der Kläger beworben hatte. Die-

ser erhielt während des Ausbildungsverhältnisses vom 01.09.2008 bis 

zum 07.02.2012 nur rund 55 Prozent der Ausbildungsvergütung nach 

den Tarifverträgen für die Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Mit 

seiner Klage verlangt der Kläger auf der Grundlage der tariflichen Aus-

bildungsvergütung die Zahlung weiterer 21.678,02 Euro brutto.

Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg. Das Landesarbeitsgericht 

(LAG) habe mit Recht die Unangemessenheit der vom Beklagten ge-

zahlten Ausbildungsvergütung festgestellt und entgegen der Ansicht 

des Beklagten rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Ausbildungsver-

gütung auch eine Entlohnung der geleisteten Arbeit darstellt, so das 

BAG. Diese komme zwar nicht dem Beklagten selbst, jedoch seinem 

Mitgliedsunternehmen zugute. Besondere Umstände, die geeignet 

sein könnten, trotz des Unterschreitens der tariflichen Ausbildungs-

sätze um fast 50 Prozent die Vermutung der Unangemessenheit der 

vom Beklagten gezahlten Ausbildungsvergütung zu widerlegen, habe 

das LAG nicht festgestellt. Der Beklagte habe solche Umstände auch 

nicht dargetan.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 29.04.2015, 9 AZR 108/14

Wer in einer vertraulichen SMS den Chef beleidigt, 
hat das nicht offiziell getan

Chefs brauchen sich Beleidigungen ihrer Mitarbeiter nicht gefallen zu 

lassen und können diese – je nach Schwere des Angriffs – entlassen. 

Das gilt jedoch nicht, wenn ein Arbeitnehmer in einer vertraulichen 

SMS mit einer Kollegin über den Chef hergezogen ist (hier unter an-

derem mit einem abgewandelten Götz-Zitat), die Kollegin sich aber 

durch Weiterleitung des Textes an den Chef offenbar beliebt machen 

wollte. 

Der Leidtragende ursprüngliche Absender der Beleidigung durfte nicht 

entlassen werden, sondern habe darauf vertrauen können, dass seine 

Bemerkung „intern“ bleiben würde, erklärte das LAG Rheinland-Pfalz. 

Vertrauliche Äußerungen über Vorgesetzte und Kollegen seien schon 

vom Bundesarbeitsgericht beurteilt worden – jeweils zugunsten der 

Arbeitnehmer. Begründung: Die vertrauliche Kommunikation in der 

Privatsphäre sei Ausdruck der Persönlichkeit und grundrechtlich ge-

währleistet.

LAG Rheinland-Pfalz, 3 Sa 571/14
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Beleidigung des Vermieters als „Sie promovierter 
Arsch“ kann diesen zur Kündigung des Mietverhält-
nisses berechtigen

Die Beleidigung des Vermieters durch den Mieter mit „Sie promovier-

ter Arsch“ kann eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Das gilt zumin-

dest dann, wenn die Parteien im selben Haus wohnen, wie das Amts-

gericht (AG) München klarstellt.

Das beklagte Ehepaar mietete im Jahr 2008 vom Kläger eine Souter-

rainwohnung. Zwischen den Parteien wurden zahlreiche Zivilverfahren 

im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis geführt und es wurden 

gegenseitig Strafanzeigen erstattet. Am 02.05.2014 rief das beklagte 

Ehepaar zwischen 6.00 Uhr und 6.30 Uhr morgens beim Vermieter an, 

um diesem mitzuteilen, dass die Wassertemperatur im Bad ihrer Woh-

nung nur 35 Grad Celsius erreiche statt der erforderlichen 40 Grad. 

Als die Parteien gegen 9.15 Uhr im Hof des Anwesens zusammentra-

fen, forderte der Vermieter die Beklagten auf, ihm zur Überprüfung der 

Wassertemperatur Zutritt zur Wohnung zu gewähren. Dies lehnten die 

Beklagten ab. Sie wiesen darauf hin, dass dies nicht notwendig sei, da 

im gesamten Haus das Wasser nicht warm genug sei. Im Rahmen des 

Wortwechsels beleidigte der Mieter den Vermieter mit den Worten 

„Sie promovierter Arsch“. Der Vermieter kündigte am 31.05.2014 das 

Mietverhältnis fristlos wegen dieser Beleidigung. Die Mieter akzeptier-

ten die fristlose Kündigung nicht. Die Beleidigung sei nicht grundlos 

erfolgt. Der Vermieter habe den Mieter zuerst geduzt und körperlich 

angegriffen. Daher sei die fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt.

Vor dem AG München bekam der Vermieter Recht. Die fristlose Kündi-

gung wegen der Beleidigung sei wirksam. Die Vertragsverletzung durch 

die Beleidigung wiege so schwer, dass dem Vermieter nicht zugemutet 

werden könne, das Mietverhältnis fortzusetzen. Eine Beleidigung sei 

ein Angriff auf die Ehre eines anderen durch Kundgabe der Nichtach-

tung oder Missachtung. Bloße Unhöflichkeiten, die keinen ehrverlet-

zenden Charakter haben, schieden als Kündigungsgrund aus.

Die Titulierung mit „Sie promovierter Arsch“ verletze die Ehre und 

gehe weit über eine gegebenenfalls noch hinzunehmende Pöbelei oder 

Unhöflichkeit hinaus. Diese grobe Beleidigung sei eine Vertragsverlet-

zung, die so schwer wiege, dass dem Kläger die Fortsetzung des Miet-

verhältnisses nicht zugemutet werden könne. Hierbei hat das Gericht 

berücksichtigt, dass die Parteien im gleichen Haus wohnen und damit 

regelmäßige Zusammentreffen unausweichlich sind und dass sich der 

Mieter nicht entschuldigt hat. Die Mieter hätten nicht den Beweis er-

bracht, dass der Vermieter den Mieter zuvor provoziert habe.

Das AG stellt weiter fest, dass vor der Kündigung keine Abmahnung 

erfolgen musste. Die massive Beleidigung habe die Vertrauensgrundla-

ge zwischen den Parteien so schwerwiegend erschüttert, dass sie auch 

durch eine Abmahnung nicht hätte wiederhergestellt werden können. 

Eine Abmahnung sei daher nicht Erfolg versprechend gewesen.

Amtsgericht München, Urteil vom 28.11.2014, 474 C 18543/14, rkr.

Selbsthilfe: Darf ein Nachbar überwachsendes  
Wurzelwerk kappen?

Ein Nachbar darf bei einer wesentlichen Beeinträchtigung im Wege der 

Selbsthilfe die Wurzeln von alten Bäumen kappen, damit auf seinem 

eigenen Boden wieder etwas wächst. Das gilt im Einzelfall selbst dann, 

wenn dadurch die Standsicherheit der Bäume beeinträchtigt wird.

Zwei Nachbargrundstücke wurden durch eine Baumreihe von 21 Fich-

ten getrennt. Diese Bäume waren im Jahr 1979 gepflanzt worden und 

weisen zwischenzeitlich eine Höhe von 16 m auf. Der Grundstücks-

nachbar fühlte sich durch überhängende Äste sowie durch auf sein 

Grundstück eindringendes Wurzelwerk wesentlich beeinträchtigt.

Die Klage auf Entfernung der Bäume hatte keinen Erfolg, ebenso die 

Kürzung auf 1,80 m Höhe – was faktisch dem Fällen gleichkäme, weil 

der alte Fichtenbestand bis auf ca. vier Meter Höhe keine Äste mehr 

aufweist.

Weil die Beeinträchtigung durch die Baumreihe weiter anhielt, griff 

der Nachbar zur Gartenschere. Im Wege der sogenannten „Selbsthilfe“ 

schnitt er den Überhang der Äste ab und begann, auch die Wurzeln 

bis zur Grundstücksgrenze zu kappen. Dem wollten die Baumbesitzer 

Einhalt gebieten und klagten auf Unterlassung.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe differenzierte in seinem Urteil: Die 

Äste dürfen nur soweit abgeschnitten werden, als sie an das Haus oder 

über die Dachrinne reichen. Ansonsten geht von den überhängenden 

Ästen keine erhebliche Beeinträchtigung aus. Insbesondere ändert sich 

hinsichtlich des Schattenwurfs laut Sachverständigengutachten nichts 

Wesentliches, wenn sie abgeschnitten würden.

Bauen und 
Wohnen
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Anders beim den Wurzeln, die hier über zwei Meter großflächig in das 

Nachbargrundstück hineinragen. Die übergewachsene Wurzeln dürfen 

entfernt werden, selbst wenn dadurch die Standsicherheit der Bäume 

beeinträchtigt und deren Fällung notwendig werden würde. Das steht 

nach dem Grundsatz von Treu und Glauben dem Selbsthilferecht nicht 

entgegen. Denn das dichte Wurzelwerk macht hier eine Nutzung der 

betroffenen Gartenflächen nahezu unmöglich. Normale Zier- oder 

Nutzpflanzen haben bei diesen Bedingungen keine Chance, zu gedei-

hen. Auf die Anpflanzung sehr teurer oder pflegeintensiver Gewächse 

muss sich ein Nachbar aber selbst in einer „gehobenen“ Wohnanlage 

nicht verweisen lassen.

OLG Karlsruhe, Urteil vom 27.5.2015, 12 U 168/13

Kosten für behindertengerechten Umbau der Dusche: 
Abzug als außergewöhnliche Belastung möglich

Die Klägerin ist an Multipler Sklerose erkrankt. Im Jahr 2011 ließ sie 

für gut 5.736 Euro die Duschkabine in ihrer Eigentumswohnung so 

umbauen, dass sie bodengleich begehbar war und mit einem Rollstuhl 

befahren werden konnte. Aus diesem Grund musste die Dusche neu 

ausgefliest werden, wobei auch die Armaturen und die Eingangstür er-

neuert wurde. Da für die Klägerin keine Pflegestufe bestand, lehnte die 

Pflegekasse die Übernahme der Umbaukosten ab.

Das beklagte Finanzamt war der Auffassung, dass nur ein geringer Teil 

der Aufwendungen (knapp 500 Euro für Duschelement, Ablauf, Rost-

rahmen, Unterbau und Bodenfliesen) als krankheitsbedingte außer-

gewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer abgezogen werden 

könnten, während die übrigen baulichen Maßnahmen nicht durch die 

Behinderung verursacht worden seien.

Dem ist das FG entgegengetreten. Es hält die vom Finanzamt vorge-

nommene Sezierung der Baumaßnahme in einzelne Aufwandposten für 

nicht praktikabel. Abziehbar seien auch die notwendigen Folgekosten für 

solches Material, das – wie etwa die Wandfliesen, die Tür und die Arma-

turen – durch den Ausbau der alten Duschwanne beschädigt worden und 

an die neue Tiefe der Dusche anzupassen gewesen sei. Die Einholung ei-

nes Sachverständigengutachtens zur Quantifizierung der behinderungs-

bedingten Mehrkosten hat das FG nicht für erforderlich gehalten.

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 19.03.2014, 1 K 3301/12, rkr.

Ferienwohnung: Nicht in allgemeinen Wohngebieten

Die Vermietung von Wohnraum als Ferienwohnung in einem Gebiet, 

das in einem Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet festgesetzt 

worden ist, ist rechtswidrig. Eine Nutzung als Ferienwohnung ist in 

einem solchen Gebiet weder allgemein noch ausnahmsweise zuge-

lassen. Dies stellt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Mecklenburg-

Vorpommern in mehreren Eilverfahren klar, die die Vermietung von 

Wohnungen an der Ostseeküste an Feriengäste betrafen.

Ob die Gemeinde bei der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebie-

tes die Vorstellung hatte, rechtlich sei eine Ferienwohnungsnutzung 

in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig, sei unerheblich, so das 

OVG. Rechtlich spiele es auch keine Rolle, wenn die Eigentümer einer 

rechtswidrig genutzten Ferienwohnung Kurabgabe an die Gemeinde 

zahlen oder die Gemeinde oder der Landkreis Kenntnis von dieser Art 

der Nutzung hat. Eine vom Landkreis ausgesprochene Erklärung, die 

rechtswidrige Nutzung zu dulden, lag in den vom OVG entschiedenen 

Fällen nicht vor.

Stelle die zuständige Bauaufsichtsbehörde (hier: der Landkreis) die 

rechtswidrige Nutzung fest, sei bei Fehlen einer die Ferienwohnnut-

zung legitimierenden Baugenehmigung in der Regel die Anordnung der 

sofortigen Vollziehung der Nutzungsuntersagung rechtmäßig. Nur in 

besonders gelagerten Einzelfällen sei die Bauaufsichtsbehörde veran-

lasst, besondere Ermessenerwägungen anzustellen, um festzustellen, 

ob das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Nut-

zungsuntersagung überwiegt.

Das OVG hat in einem Fall, der Ferienwohnnutzung in Rerik betrifft, 

die sofortige Vollziehung der Nutzungsuntersagung befristet bis zum 

31.10.2015 aufgehoben, weil zu erwarten ist, dass die Gemeinde bis zu 

diesem Zeitpunkt den Bebauungsplan zugunsten der Ferienwohnnut-

zung geändert haben wird. In den anderen Verfahren hat es die Recht-

mäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung bestätigt.

Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 

14.04.2015, 3 M 86/14; Beschlüsse vom 20.05.2015, 3 M 92/14 und 

andere
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Halteverbot: Parkenden trifft besondere Pflicht zur 
Nachschau

An die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen, die den ruhenden Verkehr be-

treffen, sind andere Anforderungen zu stellen als an solche für den flie-

ßenden Verkehr. Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-

Brandenburg in einem Berufungsverfahren erneut bestätigt. Danach 

ist ein Verkehrsteilnehmer, der sein Kraftfahrzeug abstellt, verpflichtet, 

sich gegebenenfalls auch nach dem Abstellen seines Fahrzeugs darüber 

zu informieren, ob das Halten an der betreffenden Stelle zulässig ist. 

Das OVG hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.

In dem betreffenden Verfahren musste der Kläger eine Umsetzungs-

gebühr bezahlen, nachdem sein Fahrzeug umgesetzt worden war, weil 

es in einem Bereich abgestellt war, in dem mobile Halteverbotsschil-

der angebracht waren. Seinen Einwand, die Halteverbotsschilder seien 

nicht mit einem raschen und beiläufigen Blick erkennbar gewesen, hat 

das OVG nicht gelten lassen. Ein Fahrer müsse sich nach Verkehrszei-

chen, die den ruhenden Verkehr betreffen, sorgfältig umsehen bezie-

hungsweise sich über den örtlichen und zeitlichen Geltungsbereich 

eines etwaigen Halteverbotsschilds informieren. Bevor er sein Fahr-

zeug endgültig abstelle, müsse er den leicht einsehbaren Nahbereich 

auf das Vorhandensein solcher Verkehrsregelungen überprüfen und 

dafür gegebenenfalls auch eine gewisse Strecke nach beiden Richtun-

gen abschreiten. Hierzu sei er gerade dann verpflichtet, wenn ihm die 

Sicht auf mögliche Aufstellorte, zum Beispiel durch andere Fahrzeuge, 

versperrt sei. Ein Verkehrszeichen, das so aufgestellt oder angebracht sei, 

dass es ein durchschnittlicher Kraftfahrer bei Anwendung der nach § 1 

Straßenverkehrsordnung erforderlichen Sorgfalt erkennen könne, äuße-

re seine Rechtswirkung gegenüber jedem Verkehrsteilnehmer, gleichgül-

tig, ob er das Verkehrszeichen tatsächlich wahrnehme oder nicht.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 07.05.2015, OVG 1 B 33.14

Radfahrer muss Radweg benutzen

Das Verwaltungsgericht (VG) Köln hat die Klage eines Radfahrers ab-

gewiesen, der sich gegen die Radwegebenutzungspflicht auf einer circa 

einen Kilometer langen Strecke entlang der L 327 zwischen Kerpen-

Buir und Merzenich-Golzheim gewandt hatte. Der Kläger ist der Mei-

nung, dass keine besondere Gefahrensituation vorliege, die es recht-

fertige, ihm zu verbieten, auf der Fahrbahn zu fahren.

Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Es hat zur Begründung ausgeführt, 

der Straßenverkehrsbehörde komme bei derartigen Anordnungen ein 

Einschätzungsspielraum zu. Diesen habe die Stadt Kerpen in recht-

mäßiger Weise genutzt. Dass auf der L 327 eine zulässige Höchstge-

schwindigkeit von 100 km/h geboten sei, führe zu großen Geschwin-

digkeitsdifferenzen zwischen dem motorisierten Verkehr und dem 

Fahrradverkehr. Daraus ergebe sich besonders nachts auf dem unbe-

leuchteten Streckenabschnitt eine erhebliche Gefahrenlage.

Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 08.05.2015, 18 K 189/14

Radler müssen an Haltestelle langsam fahren

Fahrradfahrerin kollidiert mit austeigendem Busfahrgast und verletzt 

dabei eine „Kardinalpflicht“ der Straßenverkehrsordnung: Wer an ei-

ner Bushaltestelle vorbeiradelt, muss auf die aussteigenden Fahrgäste 

Rücksicht nehmen, sonst kommt ein Mitverschulden von 80% in Be-

tracht.

Eine Radfahrerin war auf einem gekennzeichneten Radweg unterwegs, 

als ein Bus am Straßenrand hielt und die Fahrgäste ausstiegen. Der 

Ausstiegsbereich beträgt dort etwa 3m, der Radweg führt daran vorbei. 

Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Aussteigenden. 

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich an der Lendenwirbelsäule. 

Daraufhin verklagte die Radfahrerin den Fahrgast auf Schadenersatz 

und Schmerzensgeld.

Das Kammergericht Berlin entschied, dass das Hauptverschulden bei 

der Fahrradfahrerin lag, obwohl auch ein Busfahrgast beim Aussteigen 

auf den Fahrradverkehr achten muss.

Eine Radfahrerin darf aber nur dann am haltenden Bus vorbeifahren, 

wenn jegliche Gefährdung der Fahrgäste ausgeschlossen ist. Dabei ist 

nach der Straßenverkehrsordnung nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt. 

Kann der Radler eine Gefährdung nicht ausschließen, muss er warten.

Auch wenn dem Gericht zufolge der aussteigende Fahrgast unaufmerk-

sam war, missachtete die Radfahrerin eine der „Kardinalpflichten“ des 

Straßenverkehrs: Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, 

dass niemand geschädigt oder behindert wird. Diese Missachtung ei-

ner der grundlegenden Verkehrsregeln wiegt deutlich schwerer als das 

Bußgeld & 
Verkehr
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unaufmerksame Verhalten des aussteigenden Fahrgasts. Ein Mitver-

schulden des Fahrgasts ist damit nur mit 20 % zu bewerten, während 

der Radfahrerin 80% anzurechnen sind.

Kammergericht Berlin, Beschluss vom 15.1.2015, 29 U 18/14

Tief fliegende Steine: Zur Beweislast bei einer  
Schadensersatzklage

Das Landgericht Coburg wies die Klage eines Pkw-Eigentümers auf Scha-

densersatz wegen behaupteter Steinschläge, die durch einen vorausfah-

renden Kieslaster verursacht worden sein sollen, ab. Der Kläger konnte 

letztendlich nicht nachweisen, dass die teilweise festgestellten Beschä-

digungen an seinem Fahrzeug tatsächlich von Steinschlägen herrühren.

Der Kläger war mit seinem Pkw, einem Audi, auf einer Landstraße hin-

ter einem mit Kies beladenen Lkw hergefahren, dessen Halter und Kfz-

Haftpflichtversicherer er nun auf Schadensersatz in Anspruch nimmt.

Nach den Behauptungen des Klägers sollen von der Ladefläche des Lkw 

Steine und Splitter auf die Frontpartie und das Dach seines Pkw gefal-

len sein und das Fahrzeug beschädigt haben. Der Kläger verlangt nun 

von den Beklagten u. a. die geschätzten Reparaturkosten, Nutzungs-

ausfall und Kosten für einen vom Kläger beauftragten Privatsachver-

ständigen, insgesamt knapp 7.000 Euro. Der Privatsachverständige 

hatte am Fahrzeug des Klägers verschiedene ältere Steinschläge fest-

gestellt, jedoch auch frische Beschädigungen durch Steinschläge.

Das Gericht hat mehrere Zeugen vernommen, u. a. den vom Kläger 

beauftragten Privatsachverständigen, und dessen Ergebnisse von einem 

gerichtlichen Sachverständigen überprüfen lassen. Dabei hat sich her-

ausgestellt, dass verschiedene vom Privatsachverständigen des Klägers 

festgestellte Beschädigungen nicht von Steinschlägen herrühren, son-

dern andere Ursachen haben. Auch konnte der vom Gericht beauftragte 

Sachverständige die übrigen Beschädigungen am Fahrzeug des Klägers 

nicht sicher den behaupteten Steinschlägen zuordnen. Das Gericht hat-

te schließlich auch deshalb Zweifel an den Behauptungen des Klägers, 

weil dessen Privatsachverständiger den Pkw erst 14 Tage nach dem Vor-

fall besichtigt hatte. Beide Sachverständige hatten bestätigt, dass nach 

dieser Zeit das Alter eines Steinschlages kaum noch zu bestimmen ist.

Das Landgericht hat daher die Klage auf Kosten des Klägers abgewie-

sen, weil dieser einen Nachweis für die behaupteten Beschädigungen 

durch Steinschläge nicht zweifelsfrei erbringen konnte.

LG Coburg, Urteil vom 23.12.2014, Aktenzeichen 22 O 306/13; rkr.

Busse müssen „E-Scooter“ nicht mitnehmen

Betreiber eines öffentlichen Linienverkehrs mit Bussen sind nicht ver-

pflichtet, so genannte E-Scooter zu befördern. Dies hat das Oberver-

waltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen entschieden.

Ein Mann hatte von den „Vestischen Straßenbahnen“, die im Kreis 

Recklinghausen den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen be-

treiben, verlangt, dass sie ihn mit seinem E-Scooter befördern. Der An-

tragsteller machte geltend, schwerstbehindert zu sein, weswegen der 

Einsatz des dreirädrigen E-Scooters seine Mobilität erhöhe. Die Antrags-

gegnerin hatte die Beförderung unter Hinweis auf erhebliche Sicher-

heitsbedenken abgelehnt und angeboten, den Antragsteller mit einem 

handbetriebenen oder einem Elektro-Rollstuhl zu befördern. Ein Antrag 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Verwaltungsgericht (VG) 

Gelsenkirchen blieb erfolglos. Gegen die Entscheidung des VG legte der 

Antragsteller Beschwerde ein, die das OVG zurückgewiesen hat.

Die Beförderung des „E-Scooters“ bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahr-

gastes unterliege den Regelungen für die Beförderung von Sachen. 

Diese würden nur dann befördert, wenn dadurch die Betriebssicherheit 

und andere Fahrgäste nicht gefährdet werden könnten. Das sei hier 

aber der Fall. Nach der „Untersuchung möglicher Gefährdungspoten-

tiale bei der Beförderung von Elektromobilen (E-Scootern) in Linien-

bussen“ einer sachverständigen Stelle sei zu befürchten, dass der E-

Scooter des Antragstellers, der – anders als ein Rollstuhl – im Bus nicht 

fixiert werden könne und quer zur Fahrtrichtung des Busses stehe, bei 

einem Gewicht von 138 Kilogramm nicht erst bei einer Notbremsung, 

sondern schon bei geringeren Beschleunigungs- beziehungsweise Ver-

zögerungswerten kippen oder rutschen und dabei andere Fahrgäste 

verletzten könne.

OVerwG NRW, Beschluss vom 15.06.2015, 13 B 159/15, unanfechtbar
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Grundstückstausch nach voreiliger Erbteilung löst 
Grunderwerbsteuer aus

Erben, die Grundstücke beziehungsweise Miteigentumsanteile an 

Grundstücken im Rahmen der Erbauseinandersetzung erhalten, da-

nach aber getauscht haben, müssen für diesen Tauschvorgang Grund-

erwerbsteuer zahlen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz 

entschieden.

Der Kläger, seine beiden Geschwister und ihr Großvater gehörten zu 

einer Erbengemeinschaft. Im Nachlass der verstorbenen Großmutter 

des Klägers befanden sich mehrere in der Südpfalz gelegene Grund-

stücke. Zwei dieser Grundstücke wurden im Rahmen der Auseinan-

dersetzung der Erbengemeinschaft auf den Kläger und seine beiden 

Geschwister übertragen. Dabei erhielten alle drei Geschwister Mitei-

gentum an jedem der beiden Grundstücke zu je einem Drittel. Eini-

ge Jahre später tauschten die Geschwister ihre Miteigentumsanteile, 

wodurch der Kläger Alleineigentümer eines der beiden Grundstücke 

wurde. Unter Hinweis auf diesen Tauschvorgang setzte das beklagte 

Finanzamt gegen den Kläger Grunderwerbsteuer in Höhe von rund 

1.900 Euro fest.

Dagegen wandte sich der Kläger zunächst mit Einspruch und dann 

mit Klage. Er machte geltend, die beiden Grundstücke hätten einer 

Erbengemeinschaft gehört, sodass der Erwerb nach § 3 Nr. 3 Grunder-

werbsteuergesetz (GrEStG) steuerfrei sei. Die Grundstücke seien ihm 

und seinen Geschwistern zu je einem Drittel übertragen worden, weil 

seinerzeit noch nicht absehbar gewesen sei, wer von ihnen einmal dort 

bauen werde. Mit dem Tauschvorgang sei lediglich der Wille des Groß-

vaters umgesetzt und gemeinsam geerbte Grundstücke getauscht 

worden. Ihr Großvater habe jedem seiner Enkelkinder die Möglichkeit 

offen halten wollen, aus dem Nachlass einen Bauplatz zu erhalten.

Das FG folgte dieser Auffassung nicht und wies die Klage ab. Das Fi-

nanzamt habe zu Recht eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG 

versagt. Nach dieser Vorschrift sei ein Grundstückserwerb nur dann 

steuerfrei, wenn das Grundstück vor der Eigentumsübertragung zum 

ungeteilten Nachlass gehört habe beziehungsweise von der Erbenge-

meinschaft übertragen worden sei. Die zur Erbauseinandersetzung sei-

nerzeit erfolgte Übertragung der beiden Grundstücke auf den Kläger 

und seine Geschwister sei daher unstreitig steuerfrei gewesen. Mit die-

ser Übertragung seien die Nachlassgrundstücke allerdings zu Bruch-

teilseigentum geworden und aus dem Nachlass ausgeschieden. Fortan 

seien daher weder der Kläger noch seine beiden Geschwister an den 

Willen ihres Großvaters oder der Erbengemeinschaft mehr rechtlich 

gebunden gewesen und hätten ihr Bruchteilseigentum (Miteigentum-

santeil zu je einem Drittel) zum Beispiel auch anderweitig veräußern 

können. Der nachfolgende Tausch von Miteigentumsanteilen sei somit 

nach der Erbauseinandersetzung außerhalb des Nachlasses erfolgt.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.04.2015, 4 K 1380/13

Heimpflegekosten für ehemalige Partnerin des Vaters 
vom Sohn nicht zu zahlen

Die ungedeckten Kosten, die für die Unterbringung der Lebensgefähr-

tin des Vaters in einem Pflegeheim entstanden sind, muss nicht der 

Sohn tragen. Dies hat das Sozialgericht (SG) Gießen entschieden und 

dabei unter anderem darauf abgestellt, das im konkreten Fall Zweifel 

am Fortbestand der Beziehung zwischen Vater und Lebensgefährtin 

bestanden. Auch fehle es an der erforderlichen Rechtswahrungsanzei-

ge.

Der Vater des Klägers führte mit seiner Lebensgefährtin seit 1989 eine 

eheähnliche Beziehung. Nachdem beide aufgrund gesundheitlicher 

Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Pflegeheimen untergebracht 

worden waren, gewährte der Landkreis Gießen als Sozialhilfeträger ab 

Mai 2012 Leistungen an die Lebensgefährtin. Im Dezember 2013 ver-

starb der Vater, nachdem er sich bereits Ende 2011 einer Mitbewohne-

rin zugewandt hatte. Der beklagte Landkreis machte beim Kläger als 

Bevollmächtigtem seines Vaters die monatlichen ungedeckten Sozial-

hilfeaufwendungen geltend. Er begründete seine Forderung mit dem 

Bestehen einer eheähnlichen Gemeinschaft zwischen dem Vater und 

der Hilfebedürftigen.

Das SG schloss sich dieser Sichtweise nicht an. Ein Rückgriff des be-

klagten Landkreises auf den Kläger scheitere an der fehlenden Rechts-

wahrungsanzeige. Die Rechtswahrungsanzeige bewirke, dass der Sozi-

alhilfeträger die eigentlich zwischen dem Unterhaltsberechtigten und 

dem Unterhaltspflichtigen bestehende Unterhaltsansprüche auf sich 

überleite. Der Sozialhilfeträger könne dann – aber auch erst ab dann 

– die Unterhaltsansprüche selbst geltend machen. Für davor entstan-

Ehe, Familie 
und Erben
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dene Unterhaltsansprüche hafte der Unterhaltspflichtige gegenüber 

dem Sozialhilfeträger nicht. Abgesehen davon äußerte das Gericht 

Zweifel an dem Fortbestehen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft 

zwischen dem Vater und der Hilfebedürftigen zum Zeitpunkt der Hil-

fegewährung.

Sozialgericht Gießen, Urteil vom 21.04.2015, S 18 SO 84/13, nicht 

rechtskräftig.

„Gekündigter Kommanditanteil“: Keine niedrigere 
Bewertung aus Billigkeitsgründen

Ein Kommanditanteil, der zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits gekündigt 

war, ist für Zwecke der Erbschaftsteuer auch dann mit dem sich aus 

dem Bewertungsgesetz ergebenden Wert anzusetzen, wenn der Erbe 

tatsächlich nur eine niedrigere Abfindung erhält. Wie das Finanzgericht 

(FG) Münster entschieden hat, ist die Feststellung eines niedrigeren 

Werts aus Billigkeitsgründen nicht möglich. Das FG hat aus Gründen 

der Rechtsfortbildung die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Die Klägerin war neben ihrem Bruder Miterbin ihrer im März 2008 

verstorbenen Mutter. Zum Nachlass gehörte ein Kommanditanteil, 

den die Mutter bereits vor ihrem Tod zum 31.12.2008 gekündigt hat-

te. Die Erben vereinbarten mit der KG, die Kündigung bereits auf den 

Todeszeitpunkt vorzuziehen. Sie erhielten eine Abfindung in Höhe von 

insgesamt rund 460.000 Euro, die nach den gesellschaftsvertraglichen 

Vereinbarungen berechnet wurde. Das Finanzamt stellte den Wert des 

Kommanditanteils der Erblasserin für Zwecke der Erbschaftsteuer auf 

knapp 1,4 Millionen Euro fest.

Die Klägerin beantragte, den Anteilswert aus sachlichen Billigkeits-

gründen in Höhe des Abfindungsguthabens festzustellen und verwies 

auf die erhebliche Diskrepanz zwischen den beiden Werten. Diesen 

Antrag lehnte das Finanzamt ab und berief sich auf das erbschaftsteu-

erliche Stichtagsprinzip. Die sich hieraus ergebenden Härten habe der 

Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen.

Dem folgte das FG und wies die Klage ab. Das Finanzamt habe ermes-

sensfehlerfrei entschieden, dass der zutreffend nach den Regelungen 

des Bewertungsgesetzes ermittelte Anteilswert nicht wegen sachlicher 

Unbilligkeit niedriger festzustellen sei. Die Wertfeststellung laufe den 

Wertungen des Gesetzgebers nicht zuwider. Dieser habe mit der Über-

nahme der Steuerbilanzwerte einen Vereinfachungszweck verfolgt, der 

es ausschließe, für einzelne Wirtschaftsgüter andere, gegebenenfalls 

realitätsnähere Werte anzusetzen. Damit habe der Gesetzgeber etwa-

ige Härten bewusst in Kauf genommen. Dies gelte selbst dann, wenn 

sich der zum Todestag zu ermittelnde Wert später erheblich reduziere.

Auch das Verfassungsrecht gebiete keine sachliche Unbilligkeit. Das 

setze einen extrem atypischen Fall voraus. Im Streitfall liege allerdings 

keine erdrosselnde Wirkung vor, da sowohl der Wert des Kommandit-

anteils als auch die Abfindung positiv seien. Ob die gesellschaftsver-

tragliche Abfindungsklausel zivilrechtlich wirksam sei, sei im Rahmen 

eines steuerlichen Billigkeitsverfahrens nicht zu prüfen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 19.03.2015, 3 K 735/14 F

Erbschaftsteuer: Abgabenfrei nur, wenn die  
Immobilie unverzüglich bezogen wird

Ein Kind kann ein Haus nach dem Tod seiner Mutter erbschaftsteuer-

frei übernehmen, wenn es selbst einzieht und wenigstens zehn Jah-

re darin lebt. Ist das Anwesen jedoch so heruntergekommen, dass es 

abgerissen und wieder neu aufgebaut werden muss, so gilt diese Ver-

günstigung für den Neubau nicht. 

Die Erbschaftsteuer wird nach dem Verkehrswert des Grundstücks 

vor der Errichtung des neuen Gebäudes berechnet (hier von 640.000 

Euro). Das Finanzgericht München: Der Steuervorteil knüpft an den 

Fortbestand der ererbten Immobilie an. 

FG München, 4 K 847/13 vom 22.10.2014
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Internet-Tauschbörse: Herunterladen von Musik-
dateien macht schadenersatzpflichtig

Das Herunterladen von Musiktiteln über eine Internet-Tauschbörse 

verpflichtet zum Schadenersatz gegenüber den Rechtsinhabern. Dies 

bekräftigt der Bundesgerichtshof (BGH) in drei Urteilen. Dabei stellte 

er klar, dass den ermittelten Inhabern der den jeweiligen IP-Adressen 

zugewiesenen Internetanschlüssen nicht die theoretische Möglichkeit 

von Fehlern bei den Ermittlungen zugute gehalten werden kann.

Geklagt hatten vier führende deutsche Tonträgerherstellerinnen. Nach 

den Recherchen des von ihnen beauftragten Softwareunternehmens 

proMedia wurden an drei Tagen im Jahr 2007 über IP-Adressen eine 

Vielzahl von Musiktiteln zum Herunterladen verfügbar gemacht. In 

den daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden die drei 

Beklagten als Inhaber der den jeweiligen IP-Adressen zugewiesenen 

Internetanschlüsse benannt. Die Klägerinnen sehen hierin eine Verlet-

zung ihrer Tonträgerherstellerrechte und ließen die Beklagten durch 

Anwaltsschreiben abmahnen. Sie nehmen die Beklagten in verschiede-

nen Verfahren jeweils auf Schadenersatz in Höhe von insgesamt 3.000 

Euro sowie auf Ersatz der Abmahnkosten in Anspruch.

Zwei der Beklagten haben die Richtigkeit der Ermittlungen des Soft-

wareunternehmens bestritten. Einer davon behauptete, zum fragli-

chen Zeitpunkt mit seiner Familie in Urlaub gewesen zu sein. In dem 

dritten Verfahren räumte die 14-jährige Tochter der Beklagten ein, die 

Musikdateien heruntergeladen zu haben. Vor dem BGH verfolgten alle 

Beklagten das Ziel einer vollständigen Abweisung der gegen sie gerich-

teten Klage. Die Revisionen hatten jedoch keinen Erfolg.

Aufgrund der von den Klägerinnen bewiesenen Richtigkeit der Ermitt-

lungen von proMedia und des Internetproviders stehe fest, dass die 

Musiktitel über die den Beklagten als Anschlussinhabern zugeordneten 

Internetanschlüsse zum Herunterladen bereitgehalten worden sind, so 

der BGH. Die theoretische Möglichkeit, dass bei den Ermittlungen von 

proMedia und des Internetproviders auch Fehler vorkommen können, 

spreche nicht gegen die Beweiskraft der Ermittlungsergebnisse, wenn 

im Einzelfall keine konkreten Fehler dargelegt würden, die gegen deren 

Richtigkeit sprechen. Ein falscher Buchstabe bei der Namenswieder-

gabe in einer Auskunftstabelle reiche – wie in dem unter I ZR 19/14 

geführten Rechtsstreit eingewandt – insoweit nicht.

Im Rechtsstreit I ZR 75/14 sei das Vorbringen des Beklagten, er und 

seine Familie seien bereits am 18.06.2007 in den Urlaub gefahren und 

hätten vor Urlaubsantritt sämtliche technischen Geräte, insbesonde-

re Router und Computer vom Stromnetz getrennt, durch die Verneh-

mung der beiden Söhne des Beklagten und seiner Ehefrau nicht bewie-

sen worden, so der BGH.

Im Verfahren I ZR 7/14 stehe fest, dass die damals minderjährige Toch-

ter der Beklagten die Verletzungshandlung begangen hat. Die Beklagte 

sei für den dadurch verursachten Schaden verantwortlich. Zwar genüg-

ten Eltern ihrer Aufsichtspflicht über ein normal entwickeltes Kind, das 

ihre grundlegenden Gebote und Verbote befolgt, regelmäßig bereits 

dadurch, dass sie das Kind über die Rechtswidrigkeit einer Teilnahme 

an Internettauschbörsen belehren und ihm eine Teilnahme daran ver-

bieten. Eine Verpflichtung der Eltern, die Nutzung des Internets durch 

das Kind zu überwachen, den Computer des Kindes zu überprüfen oder 

dem Kind den Zugang zum Internet (teilweise) zu versperren, beste-

he grundsätzlich nicht. Zu derartigen Maßnahmen seien Eltern erst 

dann verpflichtet, wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass 

das Kind dem Verbot zuwiderhandelt. Das Berufungsgericht habe im 

Streitfall jedoch nicht feststellen können, dass die Beklagte ihre Toch-

ter entsprechend belehrt hat. Der Umstand, dass sie für ihre Kinder all-

gemeine Regeln zu einem „ordentlichen Verhalten“ aufgestellt habe, 

reiche insoweit nicht aus.

Bei der Bemessung des Schadenersatzes in Form der Lizenzanalo-

gie durfte laut BGH von einem Betrag von 200 Euro für jeden der 

insgesamt 15 in die Schadensberechnung einbezogenen Musiktitel 

ausgegangen werden. Es bestehe auch ein Anspruch auf Ersatz der 

Abmahnkosten. Dessen Höhe sei auf der Basis des Rechtsanwaltsver-

gütungsgesetzes berechnet worden.

Bundesgerichtshof, Urteile vom 11.06.2015, I ZR 19/14 – Tauschbörse I; 

I ZR 7/14 – Tauschbörse II sowie I ZR 75/14 – Tauschbörse III

Urheberrecht: Werbeblocker darf eine „weiße Liste“ 
führen

Laut Landgericht München I verstößt ein Hersteller von Werbe-

blocksoftware nicht gegen geltendes Recht, wenn er sie zum kos-

tenlosen Download bereit hält, jedoch gegen Bezahlung (sowie bei 

Medien &  
Telekommu-
nikation



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Kanzlei Andreas Fiedler

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 25

Einhaltung bestimmter Kriterien) sich Seitenbetreiber auf eine so ge-

nannte „Weiße Liste“ setzen lassen können, in der ihnen „akzeptable 

Werbung“ attestiert wird. Dadurch wird die Werbung dann trotz des 

Blockers angezeigt. 

Das Gericht betont, dass jeder Nutzer frei entscheiden kann, ob er 

Onlinewerbung sehen oder sie mittels eines Plugins ausblenden wolle. 

Außerdem beteilige sich der Software-Hersteller nicht an einer „urhe-

berrechtswidrigen Verwertungshandlung der Internetnutzer“.

LG München I, 37 O 11673/14 u. a.

Telefonieren beim Autofahren nur bei  
ausgeschaltetem Motor und stehendem Kfz

Im Auto ist das Telefonieren ohne Freisprechanlage erlaubt, wenn das 

Auto steht und der Motor ausgeschaltet ist. Das Handy wird benutzt, 

sobald es aufgenommen und in der Hand gehalten wird. Dies stellt das 

Amtsgericht (AG) München klar.

Im zugrunde liegenden Fall beobachteten Polizeibeamte, wie die Fah-

rerin eines BMW bei stockendem Verkehr in der Münchener Innenstadt 

in ihrem Auto ein Mobiltelefon benutzte. Die Polizei erstattete Anzeige 

wegen der Ordnungswidrigkeit des verbotswidrigen Benutzens eines 

Mobil- oder Autotelefons. Gegen die BMW-Fahrerin erging ein Buß-

geldbescheid über 60 Euro zuzüglich Gebühren und Auslagen in Höhe 

von 28 Euro.

Die Betroffene legte dagegen Einspruch ein mit der Behauptung, sie 

habe kein Handy angehabt und der Akku sei leer gewesen. In der Ver-

handlung vor dem Amtsgericht München machte sie keine Angaben. 

Sie brachte jedoch ihre Freundin zur Verhandlung mit, die als Zeugin 

aussagte, dass sie mit der Betroffenen im Auto unterwegs gewesen, 

jedoch aus dem Pkw ausgestiegen sei, um mit ihrem Hund ein paar 

Schritte zu gehen. Während dieser Zeit sei ihre Freundin mit dem BMW 

kaum vorwärts gekommen. Als sie zu Fuß unterwegs war, sei ihr nicht 

aufgefallen, dass ihre Freundin das Handy benutzt habe.

Der zuständige Richter glaubte den beiden Polizeibeamten, die ihre 

Beobachtungen detailgenau schilderten. Er verurteilte die BMW-Fah-

rerin zu der Geldbuße von 60 Euro. Die Fahrerin legte dagegen Rechts-

beschwerde ein, hat sie jedoch wieder zurückgenommen.

AG München, Urteil vom 15.4.2015, 912 OWi 416 Js 101706/15, rkr.

Geräteunabhängiger Rundfunkbeitrag im privaten 
Bereich ist rechtmäßig

Die Pflicht zur Zahlung des Rundfunkbeitrags im privaten Bereich für 

jede Wohnung durch deren Inhaber ist verfassungsgemäß. Dies hat der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) entschieden und damit 

ein Urteil des Verwaltungsgerichts München bestätigt. Die Entschei-

dung ist nicht rechtskräftig. Der BayVGH hat wegen grundsätzlicher 

Bedeutung der Rechtssache die Revision zugelassen.

Nach Auffassung des BayVGH ist die Anknüpfung des Rundfunkbei-

trags an das Innehaben einer Wohnung sachgerecht. Aufgrund der 

Entwicklung der elektronischen Medien habe das Bereithalten eines 

Fernsehers oder Radios als Indiz für die Zuordnung eines Vorteils aus 

dem Rundfunkangebot spürbar an Überzeugungs- und Unterschei-

dungskraft eingebüßt. Rundfunkprogramme würden nicht mehr nur 

herkömmlich verbreitet, sondern zugleich auch in das Internet einge-

stellt. Aufgrund der Vielgestaltigkeit und Mobilität neuartiger Rund-

funkempfangsgeräte sei es praktisch nahezu ausgeschlossen, das 

Bereithalten solcher Geräte verlässlich festzustellen. Deshalb dürfe 

der Gesetzgeber davon ausgehen, dass die effektive Möglichkeit der 

Programmnutzung als abzugeltender Vorteil allgemein und geräteun-

abhängig bestehe.

Die Rundfunkfreiheit diene der freien, individuellen und öffentlichen 

Meinungsbildung. Der im Grundgesetz enthaltene Auftrag zu ihrer 

Gewährleistung solle sicherstellen, dass die Vielfalt der bestehenden 

Meinungen im Rundfunk möglichst breit und vollständig Ausdruck fin-

det. Das Programmangebot komme innerhalb der Gesellschaft jedem 

Einzelnen zugute, da die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote dem Prozess der 

freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung dienten und 

dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 

Gesellschaft erfüllten. Auf die Möglichkeit der demokratischen Teil-

habe am Prozess der freien, individuellen und öffentlichen Meinungs-

bildung könne der Einzelne nicht verzichten. Daher sei grundsätzlich 

auch jede Person im Einwirkungsbereich des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks an dessen Finanzierung zu beteiligen.

BayVGH, Urteil vom 19.06.2015, 7 BV 14.1707
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Gemeinden dürfen kostenlose Passfotos anbieten

Das Angebot einer Gemeinde, ihren Bürgern bei der Beantragung von 

Ausweispapieren kostenlos Passfotos anzufertigen, verstößt nicht 

gegen Vorschriften insbesondere der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen. 

Geklagt hatte eine Firma, die in der Stadt Vreden ein Foto-Fachge-

schäft betreibt. Dort bietet sie unter anderem Passbilder an, die den 

Anforderungen des biometrischen Personalausweises beziehungs-

weise Reisepasses entsprechen. Die beklagte Stadt Vreden, die für ihr 

Gemeindegebiet die zuständige Pass- und Personalausweisbehörde 

ist, bietet seit 2011 an, erforderliche Passbilder in ihrem Bürgerbüro 

durch ihre Mitarbeiter in digitaler Form kostenlos anzufertigen. Die 

Mitarbeiter sind angewiesen, die Bilder ausschließlich für das jeweilige 

Ausweisdokument zu verwenden und nicht auszuhändigen.

Hiergegen wandte sich die Klägerin. Sie meint, der öffentlichen Hand 

sei es verboten, über das sachlich gebotene und verfassungsmäßig 

zulässige Maß hinaus in den privatwirtschaftlichen Bereich einzugrei-

fen. Die Beklagte handle durch ihr Angebot kostenloser Passbilder und 

die Werbung hierfür als Wettbewerberin. Sie trete privatrechtlich auf 

demselben sachlichen und räumlichen Markt auf wie die Klägerin und 

andere Passbilderhersteller in Vreden und Umgebung. Die Handlungen 

der Beklagten seien auch geschäftlich. Hierfür sei unschädlich, dass 

sie die Leistungen unentgeltlich anbiete. Vielmehr sei der Eingriff der 

Beklagten eine besonders krasse Marktverzerrung, da sie ihre amtli-

chen Beziehungen einsetze, um den Absatz der eigenen Produkte zu 

steigern. Sie nutze hierbei auch das Vertrauen der Bürger in ihre Ob-

jektivität und Neutralität aus. Hierbei werde eine marktbeherrschende 

Position geschaffen und Unternehmen wie die Klägerin würden aus 

dem Markt gedrängt.

Dieser Argumentation folgte das VG nicht und wies die auf die Un-

terlassung des Angebots gerichtete Klage ab. Der Klägerin stehe kein 

Unterlassungsanspruch zu. Eine wirtschaftliche Betätigung der Beklag-

ten im Sinne der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

durch die Herstellung der Lichtbilder sei zu verneinen. Die Beklagte 

werde nicht am allgemein zugänglichen Markt tätig, sondern nur als 

Behörde im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens. Das Erstellen und 

Verarbeiten der Fotos könne nicht losgelöst von ihrer hoheitlichen 

Aufgabe als Pass- beziehungsweise Personalausweisbehörde betrach-

tet werden. Vielmehr sei das Erstellen der Passbilder ein nicht eigen-

ständig zu bewertender Teil der Tätigkeit des Bürgeramts als Pass- be-

ziehungsweise Personalausweisbehörde, einer Einrichtung, zu der die 

Gemeinde gesetzlich verpflichtet sei.

VG Münster, Urteil vom 08.05.2015, K 94/14, nicht rechtskräftig

IT.NRW muss Daten aus dem Zensus 2011 vorerst 
weiter aufbewahren

Der Landesbetrieb Information und Technik – IT.NRW – muss die Da-

ten aus dem Zensus 2011 vorerst weiter aufbewahren. Dies hat das 

Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen entschieden 

und damit in mehreren Verfahren Beschwerden des Landesbetriebs 

gegen einstweilige Anordnungen der Verwaltungsgerichte Aachen und 

Düsseldorf zurückgewiesen.

Diese Gerichte hatten den Landesbetrieb jeweils im Wege einer einst-

weiligen Anordnung verpflichtet, das gesamte bei ihm vorhandene 

Datenmaterial aus dem Zensus 2011, das die Antrag stellenden Ge-

meinden Baesweiler, Bad Münstereifel, Aachen, Geilenkirchen und 

Buchholz betraf, von Datenlöschungen nach § 19 Zensusgesetz 2011 

(ZensG 2011) auszunehmen und weiter aufzubewahren, bis über die 

gemeindlichen Klagen gegen die Feststellung ihrer jeweiligen amtli-

chen Einwohnerzahl rechtskräftig entschieden ist. Der Landesbetrieb 

hatte dagegen mit der Beschwerde im Wesentlichen eingewandt, das 

Gesetz ordne in § 19 ZensG 2011 die Löschung der Hilfsmerkmale 

und die Vernichtung der Erhebungsunterlagen ausnahmslos bis zum 

09.05.2015 an.

Das OVG ist dieser Argumentation nicht gefolgt und hat die erstins-

tanzlichen Entscheidungen bestätigt. Es hat ausgeführt, die kommu-

nale Selbstverwaltungsgarantie umfasse eine subjektive Rechtsstel-

lungsgarantie, die grundrechtlichen Gewährleistungen vergleichbar 

sei und ihrerseits die Gewährung effektiven Rechtsschutzes einschlie-

ße. Es komme ernsthaft in Betracht, die Fristbestimmungen des § 19 

ZensG 2011 dahingehend verfassungskonform auszulegen, dass Erhe-

bungsdaten aus dem Zensus 2011 erst dann zu löschen seien, wenn sie 

zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes nicht mehr benötigt wür-

den. Zudem bestünden prozessuale Möglichkeiten, dem Statistikge-

Staat &  
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heimnis unterliegende Erhebungsunterlagen und sonstige Daten aus 

dem Zensus 2011 zum Gegenstand eines Verwaltungsprozesses über 

gemeindliche Klagen gegen die Feststellung ihrer amtlichen Einwoh-

nerzahl zu machen.

OVG Nordrhein-Westfalen, Entscheidungen vom 03.06.2015, 4 B 

458/15 und 4 B512/15

Steuerhinterziehung: Bundesregierung strebt umfas-
sende internationale Steuerkooperation an

Die Bundesregierung hält einen umfassenden Datenaustausch mit 

einer großen Anzahl von Staaten für das wirkungsvollste Instrument, 

um Steuerflucht zu bekämpfen. Sie hat deswegen am 15.07.2015 zwei 

Gesetzentwürfe beschlossen, mit denen der automatische Informa-

tionsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen mit den anderen 

EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten ab 2017 wirksam werden kann.

Auf Einladung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 

hätten am 29.10.2014 in Berlin die Bundesrepublik Deutschland und 

50 weitere Staaten und Gebiete einen völkerrechtlichen Vertrag un-

terzeichnet, in dem sie sich zur Einführung des automatischen In-

formationsaustauschs nach dem Gemeinsamen Meldestandard der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) verpflichtet haben, erläutert das Bundesfinanzministerium. 

Inzwischen sei die Zahl der teilnehmenden Staaten auf über 60 gestie-

gen. Auch die Schweiz und Liechtenstein machten mit.

Mit dem jetzt beschlossenen Gesetzentwurf solle der völkerrechtliche 

Vertrag, zu dessen innerstaatlicher Wirksamkeit die Zustimmung des 

Gesetzgebers erforderlich ist, in nationales Recht umgesetzt werden. 

Zudem habe die Bundesregierung den Entwurf für das Finanzkonten-

Informationsaustauschgesetz beschlossen. Damit würden die Einzel-

heiten des automatischen Informationsaustauschs in Deutschland 

geregelt. Der Gesetzentwurf sehe zugleich eine entsprechende An-

passung des EU-Amtshilfegesetzes aufgrund der im Dezember 2014 

ebenfalls erfolgten Übernahme des Gemeinsamen Meldestandards in 

die EU-Amtshilferichtlinie vor.

Für die Bundesrepublik Deutschland werde das Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) die maßgeblichen Daten von den deutschen Finanz-

instituten erheben und zentral an die zuständigen Behörden der an-

deren Staaten senden. Dafür sei erforderlich, dass die Finanzinstitute 

die entsprechenden Daten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 

zuvor dem BZSt elektronisch übermitteln. Diese Verpflichtung solle 

per Gesetz den Finanzinstituten übertragen werden. Umgekehrt wer-

de das BZSt die Daten aus den anderen Staaten empfangen, die diese 

zu in Deutschland steuerlich ansässigen Personen von den jeweiligen 

Finanzinstituten erhalten haben und an die zuständigen Landesfinanz-

behörden weiterleiten.

Die Bundesregierung hat nach Angaben des Bundesfinanzministeriums 

sichergestellt, dass bei dem automatischen Informationsaustausch 

höchste Anforderungen an den Datenschutz eingehalten werden. 

Deutschland werde dazu eine besondere Datenschutzklausel bei der 

OECD hinterlegen. Diese gewährleiste, dass sämtliche Staaten, die 

zukünftig aufgrund des Übereinkommens mit Deutschland einen au-

tomatischen Informationsaustausch betreiben, den hohen deutschen 

Datenschutzstandard erfüllen müssen. Dabei lege Deutschland die Be-

dingungen fest, die von dem anderen Staat bei der Übermittlung per-

sonen- und unternehmensbezogener Daten zu beachten sind.

Bundesfinanzministerium, PM vom 15.07.2015

Elektroautos: Länder wollen steuerliche Anreize

Der Bundesrat möchte Elektrofahrzeuge steuerlich fördern und hat in 

seiner Sitzung am 10.07.2015 einen entsprechenden Gesetzentwurf 

beschlossen. Um die aktuell noch niedrigen Zulassungszahlen von 

Elektroautos zu erhöhen, bedürfe es weiterer steuerlicher Anreize. Der 

Gesetzentwurf sieht deshalb unter anderem eine Sonderabschreibung 

für neue Elektrofahrzeuge und Ladevorrichtungen im betrieblichen 

Bereich vor. Dies soll Unternehmen anreizen, entsprechende Investi-

tionen zu tätigen.

Mit einer zusätzlichen Entschließung bittet der Bundesrat die Bundes-

regierung, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie eine 

deutlich stärkere Nutzung von Elektro-Zweirädern auch in der betrieb-

lichen Mobilität zu erreichen ist. Gesetzentwurf und Entschließung 

werden nunmehr der Bundesregierung übersandt. Diese leitet den 

Gesetzentwurf innerhalb von sechs Wochen an den Deutschen Bun-

destag weiter. Dabei soll sie ihre Auffassung darlegen.

Bundesrat, PM vom 10.07.2015
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Vorverlegung eines Fluges kann Anspruch auf Aus-
gleichszahlung nach der Fluggastrechteverordnung 
begründen

Verlegt eine Fluggesellschaft einen Flug nicht nur geringfügig nach vor-

ne, kann dies einer Annullierung des Fluges gleichkommen und einen 

Ausgleichsanspruch nach der europäischen Fluggastrechteverordnung 

begründen. Hierauf hat der Bundesgerichtshof (BGH) hingewiesen. 

Das beklagte Flugunternehmen erkannte den auf eine Ausgleichszah-

lung gerichteten Anspruch daraufhin an.

Die Kläger begehren Ausgleichszahlungen in Höhe von jeweils 400 

Euro nach der europäischen Fluggastrechteverordnung. Sie buchten 

beim beklagten Luftverkehrsunternehmen Flüge von Düsseldorf nach 

Fuerteventura und zurück. Der Rückflug sollte am 05.11.2012 um 17.25 

Uhr durchgeführt werden. Am 02.11.2012 informierte die Beklagte die 

Kläger, dass der Flug auf 8.30 Uhr vorverlegt worden sei. Die Kläger 

sind der Auffassung, die Vorverlegung des Fluges um etwa neun Stun-

den begründe eine Verpflichtung der Beklagten zur Ausgleichszahlung, 

weil die Flugzeitänderung eine Annullierung gewesen sei, zumindest 

aber einer deutlichen Verspätung im Sinne der Rechtsprechung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs (EuGH) gleichgestellt werden müsse.

Die Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Das Landgericht 

hat angenommen, eine Vorverlegung eines Fluges sei keine Annullie-

rung gemäß der Fluggastrechteverordnung. Die Voraussetzungen ei-

ner analogen Anwendung der Vorschriften wie im Fall der großen Ver-

spätung eines Fluges lägen nicht vor.

In der Revisionsverhandlung hat der BGH den Sachverhalt vorläufig 

dahingehend bewertet, dass jedenfalls in einer mehr als geringfügigen 

Vorverlegung eines geplanten Fluges durch das Luftverkehrsunterneh-

men eine – mit dem Angebot einer anderweitigen Beförderung ver-

bundene – Annullierung des Fluges liege, die einen Ausgleichsanspruch 

nach der Fluggastrechteverordnung begründen kann. Für eine Annul-

lierung sei kennzeichnend, dass das Luftverkehrsunternehmen seine 

ursprüngliche Flugplanung endgültig aufgibt, auch wenn die Passagie-

re auf einen anderen Flug verlegt werden. Dies sei durch die Recht-

sprechung des EuGH (Urteil vom 19.11.2009, C-402/07 und Urteil vom 

13.10.2011, C-83/10) geklärt, die zur Abgrenzung des Tatbestands der 

Annullierung vom Tatbestand der großen Verspätung entwickelt wor-

den sei. Die ursprüngliche Flugplanung werde auch dann aufgegeben, 

wenn ein Flug – wie im Streitfall – um mehrere Stunden „vorverlegt“ 

wird.

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte den ge-

gen sie geltend gemachten Anspruch anerkannt. Auf Antrag der Kläger 

hat der BGH die Beklagte danach im Wege des Anerkenntnisurteils zur 

Zahlung verurteilt.

Bundesgerichtshof, Anerkenntnisurteil vom 09.06.2015, X ZR 59/14

Gesetzlich Versicherte: Kein kostenloser weltweiter 
Auslandskrankenversicherungsschutz

Die Begründung und Durchführung einer weltweiten Auslandskran-

kenversicherung ist keine Aufgabe der gesetzlichen Krankenversiche-

rung. Betriebskrankenkassen dürfen daher nicht mit privaten Versi-

cherungsunternehmen den Auslandskrankenversicherungsschutz ihrer 

Mitglieder vertraglich regeln. Dies hat das Hessische Landessozialge-

richt (LSG) entschieden. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Im Jahr 2007 schlossen die R + V Betriebskrankenversicherung und 

die Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers – sowie über 20 

weitere Betriebskrankenkassen – jeweils mit privaten Versicherungs-

unternehmen Gruppenversicherungsverträge über einen Auslands-

krankenversicherungsschutz ihrer Mitglieder. Dieser umfasste die bei 

Urlaubs- oder beruflich bedingten Reisen im Ausland entstandenen 

Kosten für die medizinische Behandlung sowie unter anderem für Arz-

neimittel, Rettungsdiensttransporte und den Rücktransport.

Nach umfangreichen Prüfungen der Wirtschaftlichkeit teilte das Bun-

desversicherungsamt mit, dass es diese Ausweitung des Versiche-

rungsschutzes nicht weiter dulden werde und verpflichtete schließlich 

im Jahr 2012 beziehungsweise 2013 die beiden Betriebskrankenkassen, 

die Verträge über den Auslandskrankenversicherungsschutz zu been-

den. Für die erfolgte Ausweitung des Versicherungsschutzes im Aus-

land gebe es keine gesetzliche Grundlage. Deckungslücken bei Aus-

landsbehandlungen lägen in der Eigenverantwortung der einzelnen 

Versicherten. Die Krankenkassen hätten kein Leistungserfindungsrecht. 

Die Betriebskrankenkassen könnten zwar als Vermittler einer privaten 

Zusatzversicherung tätig werden. Mit der streitigen Vereinbarung seien 

die Krankenkassen hingegen selbst Vertragspartner geworden. Die auf-

Verbraucher, 
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sichtsrechtliche Tolerierungspraxis habe das Bundesaufsichtsamt zum 

01.01.2013 insgesamt aufgegeben.

Gegen diese aufsichtsrechtliche Maßnahmen erhoben die R + V Be-

triebskrankenversicherung und die Betriebskrankenkasse Pricewater-

houseCoopers Klage vor dem Hessischen LSG. Sie meinen, der Aus-

landskrankenversicherungsschutz sei eine zugelassene Aufgabe der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Jedenfalls sei der Gesetzeswortlaut 

entsprechend auszulegen. Darüber hinaus sei es unverhältnismäßig, 

die aufsichtsrechtliche Duldungspraxis zu beenden, ohne den Kran-

kenkassen die Möglichkeit zu geben, den Wirtschaftlichkeitsnachweis 

zu erbringen. Pro versicherter Person falle lediglich eine Jahresbetrag 

von weniger als vier Euro an.

Das LSG gab dem Bundesversicherungsamt Recht. Die gesetzlichen 

Krankenkassen seien zu einem weltweiten kostenlosen Auslands-

krankenversicherungsschutz gesetzlich nicht ermächtigt. Die Verträge 

seien daher eine unzulässige Erweiterung des gesetzlichen Aufgaben-

bereiches. Die gesetzlichen Krankenkassen dürften die Beiträge ihrer 

Mitglieder nur für ihre gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen 

Aufgaben verwenden. Diese Aufgaben umfassten die Absicherung der 

Versicherten gegen Krankheit bei Aufenthalt im Ausland nur in sehr 

begrenztem Umfang. So hätten die Versicherten Ansprüche aus dem 

Sozialkoordinationsrecht der Europäischen Union sowie aus zwischen-

staatlichen Sozialversicherungsabkommen. Insoweit hätten die ge-

setzlichen Krankenkassen unter anderem die europäische Krankenver-

sicherungskarte sowie die nötigen Informationen für die Versicherten 

bereitzustellen. Ferner seien bestimmte Kostenerstattungsansprüche 

für Gesundheitsdienstleistungen im EU-Ausland gesetzlich vorge-

schrieben. Auch könnten die Krankenkassen ihren Mitgliedern private 

Zusatzversicherungen vermitteln. Darüber hinaus sei der Auslands-

krankenversicherungsschutz hingegen nicht Aufgabe der gesetzlichen 

Krankenkassen.

Landessozialgericht Hessen, L 1 KR 337/12 KL und L 1 KR 17/14 KL

Amazon muss bei Angebot von Textilerzeugnissen 
Angaben zu verwendeten Fasern machen

Amazon darf Verbrauchern Textilerzeugnisse nicht gewerblich anbie-

ten, ohne Angaben über die verwendeten Fasern zu machen. Außer-

dem darf das Unternehmen nicht gegenüber Verbrauchern für eine 

Ware unter Preisangaben werben, ohne den Grundpreis anzugeben. 

Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln entschieden, wie die Wett-

bewerbszentrale mitteilt, die Amazon in dem Verfahren auf Unterlas-

sung verklagt hatte. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Wie die Wettbewerbszentrale ausführt, hatte sich Amazon mit Hin-

weis auf seine Größe der wettbewerbsrechtlichen Haftung entziehen 

wollen. So habe der Onlinehändler technische Versehen in Einzelfällen 

und so genannte Ausreißer in einem Massengeschäft zu seiner Ver-

teidigung ins Feld geführt. Dieser Argumentation habe das OLG Köln 

jedoch eine Absage erteilt: Von jedem Unternehmer könne unabhän-

gig von seiner Größe erwartet werden, dass er die unionsrechtlichen 

Informationspflichten erfülle und die Einhaltung der gesetzlichen Ver-

pflichtungen durchgängig sicherstelle.

Reiner Münker, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied der Wettbe-

werbszentrale, sieht in der Entscheidung des OLG ein „wichtiges Signal 

an die vielen mittelständischen Wettbewerber“. Laut OLG habe auch 

Amazon die gesetzlichen Informationspflichten zu erfüllen und hafte 

bei Verstößen dafür. Die überragende Größe Amazons sei ebenso we-

nig eine Rechtfertigung für angebliche technische Fehler wie die be-

hauptete Gefährdung des Geschäftsmodells für den Fall, dass Amazon 

auch für angebliche Ausreißer verantwortlich gemacht werden sollte.

Wettbewerbszentrale, PM vom 06.07.2015 zu Oberlandesgericht Köln, 

Urteil vom 19.06.2015, 6 U 183/14
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Lebensmittelmarkt: Sammeln von Rezepten im  
Eingangsbereich unzulässig

Ein Apotheker darf im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes 

keine Einrichtung zum Einsammeln von Rezepten für verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel unterhalten und für diese werben, wenn so be-

stellte Arzneimittel in der Apotheke abgeholt oder durch einen Boten 

der Apotheke ausgeliefert werden sollen. Das hat das Oberlandesge-

richt (OLG) Hamm unter Erlass einer einstweiligen Verfügung ent-

schieden.

Die klagende Apothekeninhaberin aus Herne verlangt von ihrer Kon-

kurrentin, ebenfalls Inhaberin von Apotheken in Herne, es zu unter-

lassen, im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes in Herne eine 

Einrichtung zum Sammeln von Rezepten für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel zu unterhalten und für diese zu werben. Bei der mit einer 

Werbetafel und Werbeflyern beworbenen Sammelstelle der Beklagten 

können Kunden Rezepte in Umschlägen in eine Sammelbox einwerfen. 

Dabei können die Kunden wählen, ob sie die Arzneimittel in der Apo-

theke der Beklagten selbst abholen oder durch einen Boten der Apo-

theke ausgeliefert erhalten wollten.

Die Klägerin meint, dass die Beklagte eine nach der Apothekenbe-

triebsordnung unzulässige und zudem behördlich nicht genehmigte 

Rezeptsammelstelle unterhalte. Im Wege der einstweiligen Verfügung 

hat sie verlangt, der Beklagten das Unterhalten und Bewerben der 

Sammelstelle im Bereich des Lebensmittelmarktes zu untersagen. Die 

Beklagte, die über eine Erlaubnis zum Versand von apothekenpflich-

tigen Arzneimitteln verfügt, meint dagegen, die Sammelstelle als Teil 

des ihr erlaubten Versandhandels betreiben zu dürfen.

Der Verfügungsantrag der Klägerin war erfolgreich. Das OLG Hamm 

hat der Beklagten das Unterhalten und Bewerben der infrage stehen-

den Einrichtung zum Einsammeln von Rezepten für verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel untersagt. Mit der Sammelstelle unterhalte die 

Beklagte eine Rezeptsammelstelle im Sinne der Apothekenbetriebs-

ordnung und betreibe nicht lediglich den ihr erlaubten Versandhandel 

mit Arzneimitteln. Über die Sammelstelle biete sie nämlich das Abho-

len oder Ausliefern der bestellten Medikamente in einer Weise an, für 

die die Apothekenbetriebsordnung Regeln aufstelle. Dabei stelle die 

Sammelstelle auch nicht lediglich eine „Pick-Up-Stelle“ im Sinne der 

apothekenrechtlichen Rechtsprechung dar, weil sie keine Stelle zum 

Abholen von Medikamenten sei.

Mit dem Betrieb der Rezeptsammelstelle verstoße die Beklagte gegen 

die Apothekenbetriebsordnung. Über die nach der Apothekenbetriebs-

ordnung notwendige Erlaubnis für den Betrieb einer Rezeptsammelstel-

le, verfüge sie nicht. Zudem dürfe nach der Apothekenbetriebsordnung 

eine Rezeptsammelstelle nicht in einem Gewerbebetrieb unterhalten 

werden. Auch dagegen verstoße die Rezeptsammelstelle der Beklagten, 

die in einem Lebensmittelsupermarkt und mithin in einem Gewerbebe-

trieb im Sinne der Apothekenbetriebsordnung platziert worden sei.

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 12.05.2015, 4 U 53/15, rkr.

Steuerbetrug: Registrierkassen sollen künftig  
manipulationssicher sein

Dem Steuerbetrug mittels manipulierter Registrierkassen soll durch 

den Einsatz manipulationssicherer Kassen Einhalt geboten werden. 

Hierauf haben sich die Finanzminister der Länder auf einer Sitzung der 

Finanzministerkonferenz geeinigt. Wie das Finanzministerium Hessen 

mitteilt, soll dabei nicht nur ein einziges System manipulationssicherer 

Kassen begünstigt werden. Vielmehr wolle man auf verschiedene An-

bieter und Lösungen setzen.

Hessens Ressortchef Thomas Schäfer (CDU), der derzeit Vorsitzender 

der Konferenz der Länderfinanzminister ist, betont, dass es in der Steu-

erpolitik gerecht zugehen müsse. „Deshalb können wir den millionen-

fachen Steuerbetrug durch manipulierte Registrierkassen auch nicht 

hinnehmen.“ Mit krimineller Energie werde die Gesellschaft um Mil-

liarden geprellt und schwarze Schafe brächten ganze Branchen in Ver-

ruf. Laut hessischem Finanzministerium geht der Bundesrechnungshof 

davon aus, dass dem Staat jährlich bis zu zehn Milliarden Euro Steu-

ereinnahmen durch manipulierte Kassen entgehen. Dabei erfassten 

Unternehmer Umsätze falsch oder gar nicht.

Vor diesem Hintergrund bitten die Länderfinanzminister den Bund, bis 

Herbst 2015 ein gemeinsames Vorgehen zu erarbeiten. Sich auch eu-

ropaweit dazu abzustimmen, wie es der Bund anrege, sei „sinnvoll und 

richtig“, so Schäfer. Seiner Meinung sollte Deutschland aber „selber 

bereits voran gehen und nicht auf andere warten“.

Finanzministerium Hessen, PM vom 25.06.2015
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Überlassung von Werbemobilen: Information zu  
umsatzsteuerlicher Behandlung

In einer aktuellen Verfügung nimmt das Bayerische Landesamt für 

Steuern (LfSt) zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Überlas-

sung von Werbemobilen an soziale Institutionen, Sportvereine und 

Kommunen Stellung.

Oftmals erfüllten Werbeunternehmer ihre Aufträge gegenüber ihren 

Kunden durch das Anbringen von Werbeflächen auf Kraftfahrzeugen, 

die dann im Stadtbild bewegt würden, erläutert das LfSt. Hierfür werde 

verschiedenen Institutionen (soziale Einrichtungen, Vereine, Verbände, 

Kommunen, Interessenverbände) ein entsprechend mit Werbeflächen 

versehenes Fahrzeug überlassen. Der Werbeunternehmer übergebe die-

ses so genannte Werbemobil der Institution zur Nutzung, behalte jedoch 

den Kfz-Brief bis zum Ende der Vertragslaufzeit zurück. Die Institution 

verpflichte sich im Gegenzug, das Kfz bis zum Vertragsende möglichst 

werbewirksam und häufig zu nutzen, sowie die Werbung zu dulden. Für 

die Gebrauchsüberlassung seien keine Zahlungen an den Werbeunter-

nehmer zu leisten. Die Zulassung sowie die Versicherung des Fahrzeugs 

erfolge durch die Institution im eigenen Namen. Sie habe auch die lau-

fenden Kfz-Kosten zu tragen. Nach Vertragsende werde das Eigentum an 

dem Werbemobil ohne Zuzahlung – mit Ausnahme der durch den Wer-

beunternehmer zu zahlenden Umsatzsteuer – an die Institution übertra-

gen, die sodann die Werbeflächen zu beseitigen habe.

In seiner Verfügung behandelt das LfSt zunächst die umsatzsteuerliche 

Würdigung der durch den Werbeunternehmer erbrachten Leistungen. 

Es stellt klar, dass der Werbeunternehmer bereits mit der Übergabe des 

Fahrzeugs zu Beginn des Nutzungszeitraums eine Lieferung im Sinne 

des § 3 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG)  an die betreffende Ins-

titution erbringt, da schon zu diesem Zeitpunkt die Verfügungsmacht 

über das Kfz auf die Institution übergehe. Die Lieferung des Fahrzeugs 

durch den Werbeunternehmer und die sonstige Leistung der Instituti-

on an ihn erfolgten im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes, wenn 

das Entgelt für die Lieferung des Kfz in der Werbeleistung bestehe, die 

die Institution mit der Duldung der Anbringung der Werbeflächen auf 

dem Fahrzeug und dessen werbewirksamen Einsatzes an den Werbe-

unternehmer erbringt. Beim tauschähnlichen Umsatz gelte der Wert 

jedes Umsatzes als Entgelt für den anderen Umsatz. Die Umsatzsteu-

er gehöre nicht zum Entgelt. Der als Entgelt anzusetzende subjektive 

Wert, den die Werbeleistung hat, bestimme sich nach dem Betrag, den 

der leistende Unternehmer hierfür aufgewendet hat. Das seien die un-

gekürzten Anschaffungskosten des Fahrzeugs ohne die Kosten für das 

Anbringen der Werbung. Die Umsatzsteuer für die Lieferung entstehe 

bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten bereits mit Ablauf 

des Voranmeldungszeitraums, in dem das Werbemobil an die Institu-

tion übergeben wurde.

In Bezug auf die umsatzsteuerliche Würdigung der durch die Institu-

tion erbrachten Leistungen stellt das LfSt fest, dass die Leistung der 

Institution in einer sonstigen Leistung nach § 3 Absatz 9 UStG besteht. 

Die Gegenleistung der nutzenden Institution führe bei Vereinen zur er-

tragsteuerlichen Begründung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-

bes, wenn dieser aktiv an der Werbemaßnahme mitwirkt. Juristische 

Personen des öffentlichen Rechts übten mit der Werbeleistung zwar 

eine nachhaltige, wirtschaftliche Tätigkeit zur Erzielung von Einnah-

men aus. Sie seien indes nach § 2 Absatz 3 Satz 1 UStG grundsätzlich 

nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) im Sinne der §§ 

1 Absatz 1 Nr. 6 und 4 Körperschaftsteuergesetz sowie ihrer land- oder 

forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig. Der Be-

trieb des Werbemobils führe nur dann zu einem BgA, wenn sich diese 

Tätigkeit innerhalb der Gesamtbetätigung der Juristischen Person wirt-

schaftlich heraushebe und von einigem Gewicht sei.

Bemessungsgrundlage für die Werbeleistung ist laut LfSt der Wert der 

Fahrzeuglieferung, also der Einkaufspreis des Fahrzeugs. Die sonstige 

Leistung der Institution werde erst im Zeitpunkt ihrer Vollendung, also 

mit Ablauf der Nutzungsdauer des Werbemobils erbracht. Der Werbe-

unternehmer bewirke die als Gegenleistung des tauschähnlichen Um-

satzes anzusehende Lieferung jedoch bereits zu Beginn des Vertrages. 

Würden die Leistungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäfts-

betriebs oder eines Betriebs gewerblicher Art erbracht, unterliege der 

Umsatz dem Regelsteuersatz (§ 12 Absatz 1 UStG).

Die Verfügung des LfSt ist auf den Seiten des Amtes (www.finanzamt.

bayern.de) unter der Rubrik „Aktuelles“ abrufbar.
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